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Ich / wir beantrage(n) die Eröffnung eines Depots im Rahmen des LBB-INVEST VermögensManagements und erteile(n) einen Vermögensverwaltungsauftrag bei der Landesbank
Berlin Investment GmbH, Berlin, (nachstehend LBB-INVEST genannt) gemäß den beigefügten Bedingungen für INVESTkonten und den Zusatzbedingungen für das LBB-
INVEST VermögensManagement. Die Anlage erfolgt ausschließlich für natürliche Personen im Privatvermögen oder Betriebsvermögen (nur Einzelkaufleute, Selbständige,
GbR).

Kontoeröffnungsantrag/
Vermögensverwaltungsauftrag
für ein LBB-INVEST VermögensManagement

11/11
VM

Depot-Nummer

Bei Minderjährigen: Geburtsurkunde oder vergleichbarer Nachweis:

PLZLand Ort/Wohnsitzadresse

Legitimation ReisepassPersonalausweis

Geburtsort Staatsangehörigkeit

Steuer-Identifikationsnummer bei EU-Ausländern liegt vor:

nein ja, und zwar

gültig bisausgestellt amBehördeNr.

1. Konto-
    inhaber

Herr Frau

Beruf*Vorname

Zuname

Geburtsname/Adresszusatz* Geburtsdatum

Straße und Haus-Nr.

Herr Frau

Bei (gesetzlicher) Vertretung ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen.

2. gesetzl.
    Vertreter

Beruf*Vorname

Zuname

Geburtsname/Adresszusatz* Geburtsdatum

Legitimation Personalausweis Reisepass

gültig bisausgestellt amBehördeNr.

Geburtsort Staatsangehörigkeit

PLZLand Ort/Wohnsitzadresse

Straße und Haus-Nr.

2. Konto-
    inhaber /
1. gesetzl.
    Vertreter

Anlangekonten für Minderjährige können nur auf einen Kontoinhaber lauten. Die mit * gekennzeichneten Daten sind freiwillige Angaben.

Kundennummer der Person beim Vermittler*

Kundennummer der Person beim Vermittler*

Über das Konto verfügen die Kontoinhaber einzeln. Nach Ableben eines Kontoinhabers ist der andere auch weiterhin allein verfügungsberechtigt. Jeder Kontoinhaber kann
durch schriftliche Erklärung gegenüber der LBB-INVEST die Befugnis zur Alleinverfügung dahin gehend widerrufen, dass alle Kontoinhaber künftig nur gemeinsam
verfügungsberechtigt sind.

Kontover-
fügung

Die Eltern bevollmächtigen sich gegenseitig als gesetzliche Vertreter des Minderjährigen, den Kontoinhaber allein zu vertreten. Für die gesetzliche Vertretung (i. d. R. durch
die Eltern) und die ggf. vorliegende Alleinerziehungsberechtigung ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen (z. B. Geburtsurkunde bzw. Auszug aus dem Geburtenregister,
gerichtliche Anordnung einer Vormundschaft, Sorgerechtsurteil bzw. Negativbescheinigung des Jugendamtes).

Minder-
jährigen-
konto

Straße und Haus-Nr.

PLZLand Ort/Wohnsitzadresse

Geburtsort Staatsangehörigkeit

Herr Frau

Beruf*Vorname

ZunameZuname

Geburtsname/Adresszusatz* Geburtsdatum

Kundennummer der Person beim Vermittler*

Anlage im BetriebsvermögenAnlage im Privatvermögen

Legitimation

Personalausweis Reisepass Steuer-Identifikationsnummer bei EU-Ausländern liegt vor:

nein ja, und zwar

gültig bisausgestellt amBehördeNr.
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Name Geburtsdatum

Referenzkonto Der / Die Kontoinhaber ermächtig(t/en) die LBB-INVEST, alle Zahlungen bei Anteilkäufen (ausgenommen vermögenswirksame Sparverträge) von
dem nachstehend benannten Referenzkonto einzuziehen sowie Auszahlungen auf dieses Konto vorzunehmen. Die LBB-INVEST ist außerdem berechtigt,
fällige Entgelte, Kosten, Auslagen, Forderungen und Gutschriften aus dem steuerlichen Verlustausgleich dem nachstehenden Konto zu belasten bzw.
an dieses zu überweisen. Mindestens ein INVESTkontoinhaber (bei Minderjährigen auch ein gesetzlicher Vertreter) muss mit dem Kontoinhaber des
Referenzkontos identisch sein. Die Änderung des Referenzkontos kann ausschließlich schriftlich im Original erfolgen.

BIC

Konto (kein Sparkonto)

Bankleitzahl

Name des / der Kontoinhaber(s)

IBAN

Kreditinstitut / Ort

Bitte verkaufen Sie  gemäß Nr. 4 der Bedingungen für INVESTkonten und Nr. 8 der Zusatzbedingungen für das LBB-INVEST Vermögensmanagement bis auf Widerruf
die erforderlichen Anteile bzw. Anteilsbruchteile und überweisen  Sie solange und soweit Guthaben vorhanden ist.

EUR

Einzugs-
ermächtigung
abweichend
vom
Referenzkonto

Ich / Wir ermächtige(n) die LBB-INVEST, die Zahlungen im Rahmen dieses Depots des LBB-INVEST VermögensManagements von dem nachstehenden Konto
abzubuchen bzw. die Auszahlungen des Auszahlplans diesem Konto gutzuschreiben.

Unterschrift des / der Kontoinhaber(s) (falls nicht Antragsteller)

Dynamisierung Bitte erhöhen Sie den Betrag der Einzugsermächtigung jeweils nach 12 Monaten um % (mindestens 5 %)

Auszahlplan
(Mindestgut-
haben 10.000
EUR,
Mindestbetrag
250 EUR je
Auszahlung)

Auszahlplan zu Gunsten Referenzkonto zu Gunsten unten stehender abweichender Bankverbindung

Ansparplan
(mindestens
5.000 EUR
Ersteinzahlung
und 100 EUR
p.M.
mind.1.200 EUR
p.a. )

Ansparplan zu Lasten Referenzkonto zu Lasten unten stehender abweichender Bankverbindung

BIC

Konto (kein Sparkonto)

Bankleitzahl

Name des / der Kontoinhaber(s)

IBAN

Kreditinstitut / Ort

Zahlungsrhythmus
monatl. 2-monatl. 1/4 jährl. 1/2 jährl. jährl.

Zahlungsrhythmus
monatl. 2-monatl. 1/4 jährl. 1/2 jährl. jährl.

EUR - regelmäßig

Einmalanlage
(mindestens
15.000 EUR,
weitere
Einzahlungen
2.500 EUR)

EUR
am

Tag Monat Jahr Wenn nichts angegeben ist, erfolgt der Einzug unter Berücksichtigung der
Orderannahmeschlusszeiten am Tag des Antragseingangs bei der LBB-INVEST.
Dies ist der frühest mögliche Termin.

Einmalanlage zu Lasten Referenzkonto zu Lasten unten stehender abweichender Bankverbindung

Erste Abbuchung zum Letzte Abbuchung
Monat JahrTag         Monat Jahr

Erste Auszahlung zum Letzte Auszahlung
Monat JahrTag         Monat Jahr

Die Auftragsausführung erfolgt unter Berücksichtigung der Orderannahmeschlusszeiten.



Name Geburtsdatum

Der Antragsteller beauftragt und bevollmächtigt die LBB-INVEST, seine jeweils auf dem Depot angelegten Vermögenswerte nach Maßgabe der Bedingungen
für INVESTkonten, der Zusatzbedingungen für das LBB-INVEST VermögensManagement und der Anlagerichtlinien für ihn zu verwalten. Die LBB-INVEST
ist im Rahmen des Vermögensverwaltungsauftrags berechtigt, den Antragsteller gegenüber Dritten zu vertreten. Sofern die LBB-INVEST hierfür einer
besonderen Vollmacht bedarf, muss diese vom Antragsteller erteilt werden. Die LBB-INVEST ist berechtigt, die Vollmacht weiter zu übertragen oder
Untervollmacht zu erteilen. Die LBB-INVEST ist im Rahmen ihrer Verwaltungstätigkeit von den Beschränkungen des § 181 BGB (Verbot des Selbstkontra-
hierens) befreit.

Vermögens-
verwaltungs-
auftrag

Im Rahmen der Anlagerichtlinien kann aktienorientiert in in- und ausländischen Aktienfonds, in- und ausländischen Mischfonds, die überwiegend in
Aktien, aktienähnlichen Vermögensgegenständen und Aktienfonds investieren, und Genussscheinfonds investiert werden. Darüber hinaus kann in in- und
ausländischen Rentenfonds, in- und ausländischen Mischfonds, die überwiegend in Renten, rentenähnlichen Vermögensgegenständen investieren,
Rentenfonds, Immobilienfonds und in Geldmarktfonds investiert werden. Die in den vorgenannten Mischfonds enthaltenen Aktien und aktienähnlichen
Vermögensgegenstände können jeweils einzeln anstatt des gesamten Fonds auf die in den Anlagezielen genannte Aktienquote angerechnet werden. Es
dürfen unter Berücksichtigung der Anlagerichtlinien auch Fonds erworben werden, die aufgrund ihrer Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen,
d. h., die Anteilpreise dieser Fonds können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Bei
der Investition in Fonds, wie vorab dargestellt, ist die LBB-INVEST berechtigt, Festpreisgeschäfte abzuschließen. Es dürfen auch Fonds erworben werden,
die nicht für einen Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind. Darüber hinaus ist auch die Anlage in Anteilen eines Fonds zulässig, wenn dieser
Fonds entsprechend der gewählten Anlageziele investiert.

Anlagericht-
linien

Die Wertentwicklung der vorab jeweils angegebenen Benchmark wird die LBB-INVEST im Rahmen der Rechenschaftsberichte neben der Wertentwicklung
des Depots darstellen. Es handelt sich dabei lediglich um eine Orientierungsgröße. MSCI World (ISIN CH0001693230) ist ein Preisindex, Stoxx50 (ISIN
EU0009658178) und eb.rexx Gov. Germany 5,5 - 10,5 (ISIN DE0007201964) sind Performanceindices und der 1-Monats-EURIBOR (ISIN EU0009659937)
ist ein Zinssatz. Das Erreichen der Benchmark ist nicht geschuldet. Die LBB-INVEST ist berechtigt, durch schriftliche Mitteilung die Benchmark zu ändern.
Die für die Anlagetypen angegebenen Aktienquoten sind jeweils beim Kauf der Vermögensgegenstände zu berücksichtigen. Abweichungen vom
Anteilsverhältnis infolge von Kursentwicklungen sind zulässig.

Der Antragsteller bestätigt, dass er ausführlich über die Chancen und Risiken der gewählten Anlagerichtlinie durch den Vermittler beraten worden ist.
Zudem bestätigt er, dass er die Basisinformation über die Risiken bei der Anlage in Wertpapieren erhalten hat. Des Weiteren nimmt der Antragsteller zur
Kenntnis und ist damit einverstanden, dass die LBB-INVEST im Rahmen der Vermögensverwaltung das Vermögen des Antragstellers ganz oder teilweise
in Anteilen der von ihr verwalteten Investmentvermögen (Fonds) und / oder Fonds von Gesellschaften, mit denen die LBB-INVEST durch eine wesentliche
unmittelbare Beteiligung verbunden ist, anlegen darf.

* Zutreffendes bitte ankreuzen

Konservativ *

Das Anlageziel sind stetige Erträge sowie darüber hinausgehend ein moderates Kapitalwachstum bei
überschaubaren Risiken. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann die Aktienquote bis zu 25 % des
Volumens des Depots betragen.

Anlageziele Benchmark

12,5 % MSCI World
10 % Stoxx50
52,5 % eb.rexx Gov. Germany 5,5 - 10,5
25 % 1-Mon.-EURIBOR

Wachstum *

Anlageziele

Das Anlageziel ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen stetigen Erträgen sowie langfristigem
Kapitalwachstum bei durchschnittlichen Risiken. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann die
Aktienquote bis zu 50 % des Volumens des Depots betragen.

Benchmark

25 % MSCI World
20 % Stoxx50
35 % eb.rexx Gov. Germany 5,5 - 10,5
20 % 1-Mon.-EURIBOR
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Name Geburtsdatum

Korrespondenz bitte an: Landesbank Berlin Investment GmbH, Kurfürstendamm 201 - 10719 Berlin, Postfach 11 08 09 - 10838 Berlin, Telefon (030)  245 645 00, Telefax (030)  245 646 50

Einwilli-
gungser-
klärung
für die
Datenüber-
mittlung
an Dritte

Ich willige / wir willigen ein, dass die zum Zwecke der Anlageberatung, Kundenbetreuung und Vertragsdurchführung nachfolgend bezeichneten erforderlichen
Daten und Angaben dieses Antrages und des gegebenenfalls nachfolgenden Vertragsverhältnisses (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nationalität, Telefon-
und Faxnummer, Bankverbindung, Depotbestände, Depotbewegungen und steuerliche relevante Daten inkl. Freistellungsdaten, Daten zu Anspar- und
Auszahlplänen sowie Name, Anschrift und Legitimationsdaten des / der Bevollmächtigten) durch die LBB-INVEST an den Vermittler oder zur Weiterleitung
an den Vermittler an eine zwischengeschaltete zentrale Stelle (nachfolgend datenverarbeitende Stellen) bzw. durch den Vermittler (ggf. über eine
zwischengeschaltete zentrale Stelle) an die LBB-INVEST zur Speicherung und Datenverarbeitung übermittelt werden. Weiter willige ich / willigen wir ein,
dass die zum Zwecke der Provisionsabrechnung vermittelter Anträge erforderlichen Daten und Angaben (Name, Depotnummer, Depotbewegungen) durch
die LBB-INVEST an die datenverarbeitenden Stellen zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt werden. Zu Zwecken der Kundenbetreuung,
Vertragsdurchführung und Erfüllung rechtlicher Vorgaben willige ich / willigen wir ein, dass die hierfür erforderlichen Daten an externe Dienstleister
weitergegeben werden, die diese Tätigkeiten für die LBB-INVEST im Wege der Auslagerung vornehmen.

Eine Liste der datenverarbeitenden Stellen und externen Dienstleister kann kostenlos bei der LBB-INVEST angefordert werden bzw. steht im Internet unter
www.lbb-invest.de zum Download zur Verfügung. Diese Erklärung kann jederzeit von mir / uns mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Die mit dem Kontoeröffnungsantrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 154 Abs. 2 Abgabenordnung, dem Anwendungserlass zu § 154
Abgabenordnung, §§ 1, 3, 4, 6  und 8 Geldwäschegesetz und § 3 Zinsinformationsverordnung erhoben.

Die LBB-INVEST gehört der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), 10865 Berlin an. Bei Eintritt des Entschädigungsfalls
besteht kein Entschädigungsanspruch, soweit Einlagen oder Gelder nicht auf die Währung eines EU-Mitgliedsstaats und nicht auf Euro lauten.

Rechtsver-
bindliche
Unter-
schrift(en)

Bei (gesetzlicher) Vertretung muss der Antrag von dem/n Vertreter/n unterschrieben und die Vertretung nachgewiesen werden.

Ort Datum Unterschrift des 1. Kontoinhabers
oder des 1. gesetzlichen Vertreters

Unterschrift des 2. Kontoinhabers
oder des 2. gesetzlichen Vertreters

Der Vermittler bestätigt die Identität der / des Antragsteller(s) und der / des gesetzlichen Vertreter(s). Der Vermittler bestätigt außerdem, dass die
Organisations- und Verhaltensregeln nach Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sowie die Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung
(WpDVerOV) berücksichtigt worden sind. Die vorgenannten Personen haben einen identischen Ausdruck dieses Antrages, die Informationen über die
LBB-INVEST und ihre Dienstleistungen sowie zum Fernabsatz von Finanzdienstleistungen, die Preisverzeichnisse, die Bedingungen für INVESTkonten und
die Zusatzbedingungen für das LBB-INVEST VermögensManagement erhalten.

Vermittler-
erklärung /
-daten

Zustim-
mungen /
Hinweise

Es gelten die beigefügten Bedingungen für INVESTkonten nebst Zusatzbedingungen für das LBB-INVEST VermögensManagement. Die Informationen
über die LBB-INVEST und ihre Dienstleistungen ebenso wie die Informationen zum Fernabsatz von Finanzdienstleistungen für die Übersendung von
Aufträgen aufgrund einer Faxerklärung wurden mir / uns zusammen mit den Bedingungen für INVESTkonten und den Zusatzbedingungen für das LBB-
INVEST VermögensManagement ausgehändigt. Einen identischen Ausdruck des Kontoeröffnungsantrages habe(n) ich / wir erhalten.

O
rig

in
al

 f
ür

 L
BB

-IN
VE

ST
, 

Se
ite

 4

O O

Ihre Vermittler-Nr. bei der LBB-INVEST
LBB

Kundennummer des/der Antragsteller(s) beim Vermittler andere VermittlerBeraternummer (z.B.: OE)

Name des Vermittlers und Tel. -Nr.
Der Auftrag wurde
angenommen von:

Stempel und rechtverbindliche Unterschrift(en) des Vermittlers

O

Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung. Diese Erklärung gilt auch für alle weiteren und zukünftigen
INVESTkonten, soweit keine anderen Angaben gemacht werden.

Ich handle auf Veranlassung und im wirtschaftlichen Interesse von:

Name, Anschrift wirtschaftlich Berechtigter Steuer-Identifikationsnummer (bei EU-Ausländer)

Wirtschaftlich
Berechtigter



Ich / wir beantrage(n) die Eröffnung eines Depots im Rahmen des LBB-INVEST VermögensManagements und erteile(n) einen Vermögensverwaltungsauftrag bei der Landesbank
Berlin Investment GmbH, Berlin, (nachstehend LBB-INVEST genannt) gemäß den beigefügten Bedingungen für INVESTkonten und den Zusatzbedingungen für das LBB-
INVEST VermögensManagement. Die Anlage erfolgt ausschließlich für natürliche Personen im Privatvermögen oder Betriebsvermögen (nur Einzelkaufleute, Selbständige,
GbR).

Kontoeröffnungsantrag/
Vermögensverwaltungsauftrag
für ein LBB-INVEST VermögensManagement

11/11
VM

Depot-Nummer

PLZLand Ort/Wohnsitzadresse

Geburtsort Staatsangehörigkeit

1. Konto-
    inhaber

Herr Frau

Beruf*Vorname

Zuname

Geburtsname/Adresszusatz* Geburtsdatum

Straße und Haus-Nr.

Anlangekonten für Minderjährige können nur auf einen Kontoinhaber lauten. Die mit * gekennzeichneten Daten sind freiwillige Angaben.

Kundennummer der Person beim Vermittler*

Bei (gesetzlicher) Vertretung ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen.

2. gesetzl.
    Vertreter

Legitimation Personalausweis Reisepass

gültig bisausgestellt amBehördeNr.

Geburtsort Staatsangehörigkeit

PLZLand Ort/Wohnsitzadresse

Straße und Haus-Nr.
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Über das Konto verfügen die Kontoinhaber einzeln. Nach Ableben eines Kontoinhabers ist der andere auch weiterhin allein verfügungsberechtigt. Jeder Kontoinhaber kann
durch schriftliche Erklärung gegenüber der LBB-INVEST die Befugnis zur Alleinverfügung dahin gehend widerrufen, dass alle Kontoinhaber künftig nur gemeinsam
verfügungsberechtigt sind.

Kontover-
fügung

Die Eltern bevollmächtigen sich gegenseitig als gesetzliche Vertreter des Minderjährigen, den Kontoinhaber allein zu vertreten. Für die gesetzliche Vertretung (i. d. R. durch
die Eltern) und die ggf. vorliegende Alleinerziehungsberechtigung ist ein entsprechender Nachweis zu erbringen (z. B. Geburtsurkunde bzw. Auszug aus dem Geburtenregister,
gerichtliche Anordnung einer Vormundschaft, Sorgerechtsurteil bzw. Negativbescheinigung des Jugendamtes).

Minder-
jährigen-
konto

Straße und Haus-Nr.

PLZLand Ort/Wohnsitzadresse

Geburtsort Staatsangehörigkeit

Herr Frau

Beruf*Vorname

Zuname

Geburtsname/Adresszusatz* Geburtsdatum

Kundennummer der Person beim Vermittler*

Herr Frau

Beruf*Vorname

Zuname

Geburtsname/Adresszusatz* Geburtsdatum

Kundennummer der Person beim Vermittler*

2. Konto-
    inhaber /
1. gesetzl.
    Vertreter

Anlage im BetriebsvermögenAnlage im Privatvermögen

Bei Minderjährigen: Geburtsurkunde oder vergleichbarer Nachweis:

Legitimation ReisepassPersonalausweis Steuer-Identifikationsnummer bei EU-Ausländern liegt vor:

nein ja, und zwar

gültig bisausgestellt amBehördeNr.

Legitimation

Personalausweis Reisepass Steuer-Identifikationsnummer bei EU-Ausländern liegt vor:

nein ja, und zwar

gültig bisausgestellt amBehördeNr.
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Name Geburtsdatum

Referenzkonto Der / Die Kontoinhaber ermächtig(t/en) die LBB-INVEST, alle Zahlungen bei Anteilkäufen (ausgenommen vermögenswirksame Sparverträge) von
dem nachstehend benannten Referenzkonto einzuziehen sowie Auszahlungen auf dieses Konto vorzunehmen. Die LBB-INVEST ist außerdem berechtigt,
fällige Entgelte, Kosten, Auslagen, Forderungen und Gutschriften aus dem steuerlichen Verlustausgleich dem nachstehenden Konto zu belasten bzw.
an dieses zu überweisen. Mindestens ein INVESTkontoinhaber (bei Minderjährigen auch ein gesetzlicher Vertreter) muss mit dem Kontoinhaber des
Referenzkontos identisch sein. Die Änderung des Referenzkontos kann ausschließlich schriftlich im Original erfolgen.

BIC

Konto (kein Sparkonto)

Bankleitzahl

Name des / der Kontoinhaber(s)

IBAN

Kreditinstitut / Ort

Bitte verkaufen Sie  gemäß Nr. 4 der Bedingungen für INVESTkonten und Nr. 8 der Zusatzbedingungen für das LBB-INVEST Vermögensmanagement bis auf Widerruf
die erforderlichen Anteile bzw. Anteilsbruchteile und überweisen  Sie solange und soweit Guthaben vorhanden ist.

EUR

Einzugs-
ermächtigung
abweichend
vom
Referenzkonto

Ich / Wir ermächtige(n) die LBB-INVEST, die Zahlungen im Rahmen dieses Depots des LBB-INVEST VermögensManagements von dem nachstehenden Konto
abzubuchen bzw. die Auszahlungen des Auszahlplans diesem Konto gutzuschreiben.

Unterschrift des / der Kontoinhaber(s) (falls nicht Antragsteller)

Dynamisierung Bitte erhöhen Sie den Betrag der Einzugsermächtigung jeweils nach 12 Monaten um % (mindestens 5 %)

Auszahlplan
(Mindestgut-
haben 10.000
EUR,
Mindestbetrag
250 EUR je
Auszahlung)

Auszahlplan zu Gunsten Referenzkonto zu Gunsten unten stehender abweichender Bankverbindung

Ansparplan
(mindestens
5.000 EUR
Ersteinzahlung
und 100 EUR
p.M.
mind.1.200 EUR
p.a. )

Ansparplan zu Lasten Referenzkonto zu Lasten unten stehender abweichender Bankverbindung

BIC

Konto (kein Sparkonto)

Bankleitzahl

Name des / der Kontoinhaber(s)

IBAN

Kreditinstitut / Ort

Zahlungsrhythmus
monatl. 2-monatl. 1/4 jährl. 1/2 jährl. jährl.

Zahlungsrhythmus
monatl. 2-monatl. 1/4 jährl. 1/2 jährl. jährl.

EUR - regelmäßig

Einmalanlage
(mindestens
15.000 EUR,
weitere
Einzahlungen
2.500 EUR)

EUR
am

Tag Monat Jahr Wenn nichts angegeben ist, erfolgt der Einzug unter Berücksichtigung der
Orderannahmeschlusszeiten am Tag des Antragseingangs bei der LBB-INVEST.
Dies ist der frühest mögliche Termin.

Einmalanlage zu Lasten Referenzkonto zu Lasten unten stehender abweichender Bankverbindung

Erste Abbuchung zum Letzte Abbuchung
Monat JahrTag         Monat Jahr

Erste Auszahlung zum Letzte Auszahlung
Monat JahrTag         Monat Jahr

Die Auftragsausführung erfolgt unter Berücksichtigung der Orderannahmeschlusszeiten.



Name Geburtsdatum

Der Antragsteller beauftragt und bevollmächtigt die LBB-INVEST, seine jeweils auf dem Depot angelegten Vermögenswerte nach Maßgabe der Bedingungen
für INVESTkonten, der Zusatzbedingungen für das LBB-INVEST VermögensManagement und der Anlagerichtlinien für ihn zu verwalten. Die LBB-INVEST
ist im Rahmen des Vermögensverwaltungsauftrags berechtigt, den Antragsteller gegenüber Dritten zu vertreten. Sofern die LBB-INVEST hierfür einer
besonderen Vollmacht bedarf, muss diese vom Antragsteller erteilt werden. Die LBB-INVEST ist berechtigt, die Vollmacht weiter zu übertragen oder
Untervollmacht zu erteilen. Die LBB-INVEST ist im Rahmen ihrer Verwaltungstätigkeit von den Beschränkungen des § 181 BGB (Verbot des Selbstkontra-
hierens) befreit.

Vermögens-
verwaltungs-
auftrag

Anlagericht-
linien

Die Wertentwicklung der vorab jeweils angegebenen Benchmark wird die LBB-INVEST im Rahmen der Rechenschaftsberichte neben der Wertentwicklung
des Depots darstellen. Es handelt sich dabei lediglich um eine Orientierungsgröße. MSCI World (ISIN CH0001693230) ist ein Preisindex, Stoxx50 (ISIN
EU0009658178) und eb.rexx Gov. Germany 5,5 - 10,5 (ISIN DE0007201964) sind Performanceindices und der 1-Monats-EURIBOR (ISIN EU0009659937)
ist ein Zinssatz. Das Erreichen der Benchmark ist nicht geschuldet. Die LBB-INVEST ist berechtigt, durch schriftliche Mitteilung die Benchmark zu ändern.
Die für die Anlagetypen angegebenen Aktienquoten sind jeweils beim Kauf der Vermögensgegenstände zu berücksichtigen. Abweichungen vom
Anteilsverhältnis infolge von Kursentwicklungen sind zulässig.

Der Antragsteller bestätigt, dass er ausführlich über die Chancen und Risiken der gewählten Anlagerichtlinie durch den Vermittler beraten worden ist.
Zudem bestätigt er, dass er die Basisinformation über die Risiken bei der Anlage in Wertpapieren erhalten hat. Des Weiteren nimmt der Antragsteller zur
Kenntnis und ist damit einverstanden, dass die LBB-INVEST im Rahmen der Vermögensverwaltung das Vermögen des Antragstellers ganz oder teilweise
in Anteilen der von ihr verwalteten Investmentvermögen (Fonds) und / oder Fonds von Gesellschaften, mit denen die LBB-INVEST durch eine wesentliche
unmittelbare Beteiligung verbunden ist, anlegen darf.

* Zutreffendes bitte ankreuzen

Konservativ *

Das Anlageziel sind stetige Erträge sowie darüber hinausgehend ein moderates Kapitalwachstum bei
überschaubaren Risiken. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann die Aktienquote bis zu 25 % des
Volumens des Depots betragen.

Anlageziele Benchmark

12,5 % MSCI World
10 % Stoxx50
52,5 % eb.rexx Gov. Germany 5,5 - 10,5
25 % 1-Mon.-EURIBOR

Wachstum *

Anlageziele

Das Anlageziel ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen stetigen Erträgen sowie langfristigem
Kapitalwachstum bei durchschnittlichen Risiken. Zur Umsetzung der Anlagestrategie kann die
Aktienquote bis zu 50 % des Volumens des Depots betragen.

Benchmark

25 % MSCI World
20 % Stoxx50
35 % eb.rexx Gov. Germany 5,5 - 10,5
20 % 1-Mon.-EURIBOR
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Im Rahmen der Anlagerichtlinien kann aktienorientiert in in- und ausländischen Aktienfonds, in- und ausländischen Mischfonds, die überwiegend in
Aktien, aktienähnlichen Vermögensgegenständen und Aktienfonds investieren, und Genussscheinfonds investiert werden. Darüber hinaus kann in in- und
ausländischen Rentenfonds, in- und ausländischen Mischfonds, die überwiegend in Renten, rentenähnlichen Vermögensgegenständen investieren,
Rentenfonds, Immobilienfonds und in Geldmarktfonds investiert werden. Die in den vorgenannten Mischfonds enthaltenen Aktien und aktienähnlichen
Vermögensgegenstände können jeweils einzeln anstatt des gesamten Fonds auf die in den Anlagezielen genannte Aktienquote angerechnet werden. Es
dürfen unter Berücksichtigung der Anlagerichtlinien auch Fonds erworben werden, die aufgrund ihrer Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen,
d. h., die Anteilpreise dieser Fonds können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Bei
der Investition in Fonds, wie vorab dargestellt, ist die LBB-INVEST berechtigt, Festpreisgeschäfte abzuschließen. Es dürfen auch Fonds erworben werden,
die nicht für einen Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind. Darüber hinaus ist auch die Anlage in Anteilen eines Fonds zulässig, wenn dieser
Fonds entsprechend der gewählten Anlageziele investiert.



Name Geburtsdatum

Korrespondenz bitte an: Landesbank Berlin Investment GmbH, Kurfürstendamm 201 - 10719 Berlin, Postfach 11 08 09 - 10838 Berlin, Telefon (030)  245 645 00, Telefax (030)  245 646 50

Einwilli-
gungser-
klärung
für die
Datenüber-
mittlung
an Dritte

Ich willige / wir willigen ein, dass die zum Zwecke der Anlageberatung, Kundenbetreuung und Vertragsdurchführung nachfolgend bezeichneten erforderlichen
Daten und Angaben dieses Antrages und des gegebenenfalls nachfolgenden Vertragsverhältnisses (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nationalität, Telefon-
und Faxnummer, Bankverbindung, Depotbestände, Depotbewegungen und steuerliche relevante Daten inkl. Freistellungsdaten, Daten zu Anspar- und
Auszahlplänen sowie Name, Anschrift und Legitimationsdaten des / der Bevollmächtigten) durch die LBB-INVEST an den Vermittler oder zur Weiterleitung
an den Vermittler an eine zwischengeschaltete zentrale Stelle (nachfolgend datenverarbeitende Stellen) bzw. durch den Vermittler (ggf. über eine
zwischengeschaltete zentrale Stelle) an die LBB-INVEST zur Speicherung und Datenverarbeitung übermittelt werden. Weiter willige ich / willigen wir ein,
dass die zum Zwecke der Provisionsabrechnung vermittelter Anträge erforderlichen Daten und Angaben (Name, Depotnummer, Depotbewegungen) durch
die LBB-INVEST an die datenverarbeitenden Stellen zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt werden. Zu Zwecken der Kundenbetreuung,
Vertragsdurchführung und Erfüllung rechtlicher Vorgaben willige ich / willigen wir ein, dass die hierfür erforderlichen Daten an externe Dienstleister
weitergegeben werden, die diese Tätigkeiten für die LBB-INVEST im Wege der Auslagerung vornehmen.

Eine Liste der datenverarbeitenden Stellen und externen Dienstleister kann kostenlos bei der LBB-INVEST angefordert werden bzw. steht im Internet unter
www.lbb-invest.de zum Download zur Verfügung. Diese Erklärung kann jederzeit von mir / uns mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Die mit dem Kontoeröffnungsantrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 154 Abs. 2 Abgabenordnung, dem Anwendungserlass zu § 154
Abgabenordnung, §§ 1, 3, 4, 6 und 8 Geldwäschegesetz und § 3 Zinsinformationsverordnung erhoben.

Die LBB-INVEST gehört der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), 10865 Berlin an. Bei Eintritt des Entschädigungsfalls
besteht kein Entschädigungsanspruch, soweit Einlagen oder Gelder nicht auf die Währung eines EU-Mitgliedsstaats und nicht auf Euro lauten.

Rechtsver-
bindliche
Unter-
schrift(en)

Bei (gesetzlicher) Vertretung muss der Antrag von dem/n Vertreter/n unterschrieben und die Vertretung nachgewiesen werden.

Ort Datum Unterschrift des 1. Kontoinhabers
oder des 1. gesetzlichen Vertreters

Unterschrift des 2. Kontoinhabers
oder des 2. gesetzlichen Vertreters

Der Vermittler bestätigt die Identität der / des Antragsteller(s) und der / des gesetzlichen Vertreter(s). Der Vermittler bestätigt außerdem, dass die
Organisations- und Verhaltensregeln nach Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sowie die Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung
(WpDVerOV) berücksichtigt worden sind. Die vorgenannten Personen haben einen identischen Ausdruck dieses Antrages, die Informationen über die
LBB-INVEST und ihre Dienstleistungen sowie zum Fernabsatz von Finanzdienstleistungen, die Preisverzeichnisse, die Bedingungen für INVESTkonten und
die Zusatzbedingungen für das LBB-INVEST VermögensManagement erhalten.

Vermittler-
erklärung /
-daten

Zustim-
mungen /
Hinweise

Es gelten die beigefügten Bedingungen für INVESTkonten nebst Zusatzbedingungen für das LBB-INVEST VermögensManagement. Die Informationen
über die LBB-INVEST und ihre Dienstleistungen ebenso wie die Informationen zum Fernabsatz von Finanzdienstleistungen für die Übersendung von
Aufträgen aufgrund einer Faxerklärung wurden mir / uns zusammen mit den Bedingungen für INVESTkonten und den Zusatzbedingungen für das LBB-
INVEST VermögensManagement ausgehändigt. Einen identischen Ausdruck des Kontoeröffnungsantrages habe(n) ich / wir erhalten.
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O O

Ihre Vermittler-Nr. bei der LBB-INVEST
LBB

Kundennummer des/der Antragsteller(s) beim Vermittler andere VermittlerBeraternummer (z.B.: OE)

Name des Vermittlers und Tel. -Nr.
Der Auftrag wurde
angenommen von:

Stempel und rechtverbindliche Unterschrift(en) des Vermittlers

O

Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung. Diese Erklärung gilt auch für alle weiteren und zukünftigen
INVESTkonten, soweit keine anderen Angaben gemacht werden.

Ich handle auf Veranlassung und im wirtschaftlichen Interesse von:

Name, Anschrift wirtschaftlich Berechtigter Steuer-Identifikationsnummer (bei EU-Ausländer)

Wirtschaftlich
Berechtigter



Informationen über die Landesbank Berlin Investment GmbH und ihre Dienstleistungen

Gemäß den Vorgaben aus § 31 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) erteilen wir Ihnen hiermit folgende Informationen über uns und unsere
Wertpapierdienstleistungen. Weitere Geschäfte sind nicht Gegenstand dieser Mitteilung.

Kurfürstendamm 201
10719 Berlin
Telefon: 030-245 645 00
Telefax: 030-245 646 50
E-Mail: direct@lbb-invest.de
Internet: www.lbb-invest.de

A. Informationen über die Landesbank Berlin Investment GmbH

Landesbank Berlin Investment GmbH (nachfolgend LBB-INVEST)

Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI
Wir haben uns dem Schlichtungsverfahren des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V. angeschlossen. Dies bietet
Verbrauchern bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Vorschriften des Investmentgesetzes die Möglichkeit, die Ombudsstelle für Investmentfonds
beim BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V., Unter den Linden 42, 10117 Berlin, Telefon: 030 / 644 904 60, Telefax: 030
/ 644 904 629, Email: info@ombudsstelle-investmentfonds.de, Internet: www.ombudsstelle-investmentfonds.de anzurufen. Das Recht, die
Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

Erlaubnis und zuständige Aufsichtsbehörde
Wir besitzen eine Geschäftserlaubnis gemäß § 7 Abs. 1 InvG. Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt/Main (Internet: www.bafin.de).

Kommunikationsmittel und -sprache
Sie können mit uns fernmündlich oder schriftlich in deutscher Sprache kommunizieren. Kundenaufträge können in deutscher Sprache schriftlich
oder per Telefax übermittelt werden.

Informationen zum Schutz von Kundengeldern
Im Rahmen des LBB-INVEST VermögensManagements erbringt die LBB-INVEST die individuelle Finanzportfolioverwaltung, eine
Wertpapierdienstleistung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 7 WpHG. Die LBB-INVEST gehört für diese Dienstleistung der Entschädigungseinrichtung der
Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), 10865 Berlin, an. Nähere Informationen können den Zusatzbedingungen für das LBB-INVEST
VermögensManagement entnommen bzw. bei der LBB-INVEST angefordert werden.

Die in den INVESTkonten verwalteten Fondsanteile werden in dem in den anliegenden Bedingungen für INVESTkonten genannten Treuhanddepot
bei der Landesbank Berlin AG - Berliner Sparkasse verwahrt. Ein- und Auszahlungen zu Gunsten oder zu Lasten eines INVESTkontos werden über
das in den anliegenden Bedingungen für INVESTkonten genannte Treuhandkonto abgewickelt. Ein Zugriff der Landesbank Berlin AG - Berliner
Sparkasse auf diese Guthaben aufgrund von Zurückbehaltungsrechten, Aufrechnungsansprüchen oder einem AGB-Pfandrecht ist nicht zulässig.
Die Landesbank Berlin AG - Berliner Sparkasse ist Mitglied im Sicherungssystem der deutschen Sparkassen-Finanzgruppe. Dieses System stellt
sicher, dass die angeschlossenen Institute selbst geschützt, insbesondere deren Liquidität und Solvenz gewährleistet werden. Es besteht aus
den satzungsrechtlich in einer Haftungsgemeinschaft miteinander verbundenen Fonds: elf Sparkassenstützungsfonds der regionalen
Sparkassenverbände, der Sicherungsreserve der Landesbanken / Girozentralen und dem Sicherungsfonds der Landesbausparkassen. Als
institutssichernde Einrichtung i. S. d. Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes schützt dieses System den Bestand der
angeschlossenen Institute. Mithilfe der Fonds werden im Krisenfall Stützungsmaßnahmen zur Sanierung durchgeführt, die sicherstellen, dass
ein Institut seine sämtlichen Verbindlichkeiten weiterhin erfüllen kann.
Jedem Kunden können daher seine fälligen Ansprüche, z. B. aus Spar-, Termin- und Sichteinlagen sowie verbrieften Forderungen, in voller Höhe
erfüllt werden. Im Falle der Insolvenz des Treuhänders (LBB-INVEST) besteht für den Kunden ein Aussonderungsrecht gem. § 47 InsO.
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C. Umgang mit Interessenkonflikten

Wir haben folgende Vorkehrungen getroffen, damit sich mögliche Interessenkonflikte zwischen uns, unserer Geschäftsleitung, unserem
Aufsichtsrat, unseren Beschäftigten, unseren Fonds, den Beratern unserer Fonds und anderen Personen, die mit uns direkt oder indirekt durch
Kontrolle oder eine enge Verbindung oder durch ausgelagerte Prozesse verbunden sind und Ihnen, zwischen den Kunden / Anlegern oder Fonds
sowie den vorgenannten Personen untereinander nicht auf die Kundeninteressen auswirken.

B. Information über Dienstleistungen

Die LBB-INVEST betreibt die individuelle Finanzportfolioverwaltung, die Anlagevermittlung, das Depotgeschäft sowie in Einzelfällen die
Anlageberatung.
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C. Umgang mit Interessenkonflikten

Insbesondere aber auch aus persönlichen Beziehungen relevanter Personen (Geschäftsleiter, Mitarbeiter oder mit diesen verbundene Personen) unseres Hauses mit
Emittenten von Finanzinstrumenten, z. B. über die Mitwirkung in Aufsichts- oder Beiräten, bzw. von Emittenten von Finanzinstrumenten mit unserem Haus (z. B. als Kunden
unseres Hauses) sowie aus Beziehungen unseres Hauses zu Emittenten von Finanzinstrumenten dadurch, dass unser Haus an dem jeweiligen Emittenten von Finanz-
instrumenten direkt oder indirekt beteiligt ist.

Wir haben folgende Vorkehrungen getroffen, damit sich mögliche Interessenkonflikte zwischen uns, unserer Geschäftsleitung, unserem Aufsichtsrat, unseren Beschäftigten, unseren
Fonds, den Beratern unserer Fonds und anderen Personen, die mit uns direkt oder indirekt durch Kontrolle oder eine enge Verbindung oder durch ausgelagerte Prozesse verbunden
sind und Ihnen, zwischen den Kunden / Anlegern oder Fonds sowie den vorgenannten Personen untereinander nicht auf die Kundeninteressen auswirken.

Daneben kann es zu Interessenkonflikten kommen, wenn unser Haus Zahlungen an / von den / dem jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten erbringt / erhält, mit dem
jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten Kooperationen eingegangen ist oder mit dem jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten gemeinsame direkte oder
indirekte Tochterunternehmen / Beteiligungen betreibt / hält.

Interessenkonflikte können im Investmentgeschäft auch entstehen, wenn die Interessen der LBB-INVEST inkl. deren Aufsichtsrat bzw. Dritten / Beratern und Anlegern bzw.
Fonds, zwischen verschiedenen Anlegern, zwischen einzelnen Anlegern und Fonds oder zwischen Fonds nicht miteinander vereinbar sind.

III. Wir als Wertpapierfirma selbst wie auch unsere Mitarbeiter sind entsprechend der gesetzlichen Grundlagen verpflichtet, die unter Ziffer I. genannten Wertpapierdienstleistungen
und Wertpapiernebendienstleistungen sowie das Investmentgeschäft ehrlich, redlich und professionell im Interesse unserer Kunden zu erbringen und Interessenkonflikte,
soweit möglich, zu vermeiden.

Unabhängig davon ist im Konzernverbund der Landesbank Berlin eine Compliance-Organisation eingerichtet, die insbesondere folgende Maßnahmen umfassen kann:

II. Es können Interessenkonflikte auch dadurch auftreten, dass

.

I. In unserem Haus können Interessenkonflikte auftreten zwischen unseren Kunden / Anlegern / Fonds und unserem Haus, den in unserem Haus Beschäftigten oder mit diesen
verbundenen relevanten Personen, inkl. unserer Geschäftsleitung, Aufsichtsrat, Personen, die durch Kontrolle mit unserem Haus verbunden sind, Beratern unserer Fonds,
und anderen Kunden / Anlegern und Fonds bei den folgenden von uns angebotenen Wertpapierdienstleistungen / -nebendienstleistungen sowie dem durch uns
durchgeführten Investmentgeschäft:

Anlagevermittlung (Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis),.
Finanzportfolioverwaltung (Verwaltung einzelner oder mehrerer in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum),.

Investmentgeschäft (kollektive Vermögensverwaltung, das ist die Verwaltung von Sondervermögen in Form von Investmentfonds zur gemeinschaftlichen
Kapitalanlage).

.

. Depotgeschäft (Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten für andere und damit verbundene Dienstleistungen),

Anlageberatung (Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Beauftragte, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen,
sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über
Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird).

.

unserem Haus oder einzelnen relevanten Personen unseres Hauses Informationen vorliegen, die zum Zeitpunkt eines Kundengeschäfts noch nicht öffentlich
bekannt sind,

.
Anreize zur Bevorzugung eines bestimmten Finanzinstruments z. B. bei Auftragsausführung vorliegen..

Darüber hinaus haben wir Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten insbesondere auch durch folgende Maßnahmen
getroffen:

Festlegung von Orderannahmeschlusszeiten.
Verfahren gegen die unangemessene Beeinträchtigung der Anleger durch Transaktionskosten.
Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung.
Verfahren zur Verhinderung von Maßnahmen zu einer stichtagsbezogenen Aufbesserung der Fondsperformance.
Vorhalten von Ausführungsgrundsätzen.

Informationen über Kosten und Nebenkosten entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis zum INVESTkonto bzw. dem Preisverzeichnis zum LBB-INVEST
VermögensManagement, welche wir anliegend beifügen.

D. Kosten und Nebenkosten

V. Auf Wunsch des Kunden werden wir weitere Einzelheiten zu diesen möglichen Interessenkonflikten zur Verfügung stellen.

Die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen mit so genannten „Chinese Walls“, d. h. virtuelle bzw. tatsächliche Barrieren zur Beschränkung des Informations-
flusses.

Alle Mitarbeiter, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten können, sind zur Offenlegung aller ihrer Geschäfte in Finanzinstrumenten
verpflichtet.

.

. Führung von Beobachtungs- bzw. Sperrlisten, in die Finanzinstrumente, in denen es zu Interessenkonflikten kommen kann, aufgenommen werden. Geschäfte in
Finanzinstrumenten aus der Beobachtungsliste bleiben erlaubt, werden aber zentral beobachtet; Geschäfte in Finanzinstrumenten aus der Sperrliste sind
untersagt.

Führung eines Insiderverzeichnisses. In dieses Verzeichnis werden alle relevanten Personen unseres Hauses, die bestimmungsgemäß Insiderinformationen haben
(mit Zeitpunkt und Art der Information), aufgenommen.

.
Eine laufende Kontrolle aller Geschäfte der in unserem Haus tätigen relevanten Personen..
Regelungen über die Annahme von Geschenken und sonstigen Vorteilen..

IV. Sind Interessenkonflikte in Einzelfällen ausnahmsweise nicht durch die obige Aufgabenteilung, unsere Compliance-Organisation oder die vorgenannten Maßnahmen ver-
meidbar, werden wir unsere Kunden / Anleger entsprechend dieser Policy darauf hinweisen. Wir werden ggf. in diesen Fällen auf eine Beurteilung, Beratung oder Empfeh-
lung zum jeweiligen Finanzinstrument verzichten bzw. im Rahmen des Investmentgeschäftes im besten Interesse der Anleger und der Fonds handeln.

Festlegung von Zuteilungsgrundsätzen.
Verhinderung von Vergütungssystemen, die den Interessen der Anleger entgegenstehen.



Zusätzliche Information für den Verbraucher zum Fernabsatz von Finanzdienstleistungen für die Übersendung
von Aufträgen aufgrund einer Faxerklärung oder direkter Überweisung.

Allgemeine Informationen

Die LBB-INVEST ist bei dem Amtsgericht Berlin Charlottenburg unter der Registernummer HRB 29 288 eingetragen. Die
Umsatzsteueridentifikationsnummer ist DE 136634463. Die LBB-INVEST wird vertreten durch die Geschäftsführung, der Frau Andrea Daniela
Bauer (Sprecherin der Geschäftsführung), Herr Andreas Heß und Herr Dyrk Vieten angehören. Die ladungsfähige Anschrift der LBB-INVEST
lautet: Kurfürstendamm 201, 10719 Berlin.

Auf die gesamte Geschäftsverbindung findet deutsches Recht Anwendung. Bei Streitigkeiten können sich die Beteiligten an die Schlichtungsstelle
der Deutschen Bundesbank, Postfach 11 12 32 in 60047 Frankfurt, Tel.: 069/2388-1907 oder -1906, Fax: 069/2388-1919, wenden. Das Recht, die
Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

Wesentliche Merkmale der Dienstleistung / Zustandekommen des Vertrages

Bei einer bestehenden INVESTkontoverbindung mit der LBB-INVEST besteht die Möglichkeit, Aufträge zum Kauf (mit Ausnahme von Käufen in
Depots des LBB-INVEST VermögensManagements bzw. vermögenswirksame INVESTkonten) und Verkauf via Fax an die LBB-INVEST zu übermitteln.
Voraussetzung ist die Übersendung des Originals der bei der LBB-INVEST erhältlichen Faxerklärung, die durch den Kunden ausgefüllt und
unterzeichnet wurde. Die Erklärung muss bei der LBB-INVEST vor der ersten Auftragserteilung eingegangen sein. Darüber hinaus besteht auch
die Möglichkeit, Anlagebeträge direkt auf das in den Bedingungen für INVESTkonten genannte Treuhandkonto unter Nennung der
INVESTkontonummer zu überweisen. Aufträge zum Erwerb bzw. Verkauf von Anteilen werden unter Berücksichtigung der in den gesetzlichen
Verkaufsunterlagen bzw. für das LBB-INVEST VermögensManagement in dessen Preis- und Leistungsverzeichnis festgelegten
Auftragsannahmeschlusszeiten durch Verschaffung des Miteigentums oder Veräußerung der gewünschten Anzahl von Anteilen und
Bruchteilsrechten ausgeführt. Die LBB-INVEST führt die auf diesem Wege eingehenden Kundenaufträge entsprechend den Vorschriften des
InvG, den jeweiligen gesetzlichen Verkaufsunterlagen, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie den jeweils gültigen Preis- und
Leistungsverzeichnissen der LBB-INVEST aus. Einzelheiten der Auftragsabwicklung sowie hinsichtlich der gegenseitigen Rechte und Pflichten
können den anliegenden AGB, den jeweiligen gesetzlichen Verkaufsunterlagen sowie den Preis- und Leistungsverzeichnissen entnommen
werden. Eine Anlageberatung der LBB-INVEST findet im Rahmen dieser Geschäfte nicht statt.

Die Kunden und die LBB-INVEST können jederzeit die Geschäftsverbindung kündigen, eine Mindestlaufzeit besteht nicht.

Hinweise auf Risiken und Preisschwankungen

Fondsanteile unterliegen Preisschwankungen. Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei der Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren
Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Bei der Anlage in Immobilienfonds können Verluste u. a. auch aufgrund von
Entwicklungen an den Immobilienmärkten entstehen. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken
und nicht garantiert werden können. Hierauf hat die LBB-INVEST keinen Einfluss. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche
Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilerwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Erzielte Wertsteigerungen sind kein Indikator für
zukünftige Wertentwicklungen.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne die Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist
beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten
gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Landesbank Berlin Investment GmbH, Kurfürstendamm 201, 10719 Berlin. Die Telefax-Nummer lautet
030-245 64650.

Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B.
Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren,
müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum
bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die
Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besonderer Hinweis:
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr
Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

Ausschluss des Widerrufs:
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei dem Erwerb von Investmentfondsanteilen, da deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt,
auf die die LBB-INVEST keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können (§ 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB).
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Bedingungen für INVESTkonten

Die Anteile der von der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin, (nachfolgend "LBB-INVEST" genannt) verwalteten und für verwahrfähig erklärten LBB-INVEST-Fonds können auf INVESTkonten (Wertpapierdepots)
verwahrt werden, für die - zusätzlich zu den Vertragsbedingungen der jeweiligen Fonds - die nachfolgenden Bedingungen gelten. Wenn zwischen dem Kunden und der LBB-INVEST die Verwahrung von Anteilen anderer
Fonds, Sonderformen der Verwahrung oder Zusatzleistungen vereinbart werden, können hierfür zusätzliche Bedingungen bestehen. Diese zusätzlichen Bedingungen gelten in diesem Fall ergänzend zu den nachfolgenden
Bedingungen.

1. Kontoeröffnung-Kontoführung
1.1 Zustandekommen des Kontovertrages: Die LBB-INVEST kann entsprechend dem Antrag ein
INVESTkonto (Wertpapierdepot) eröffnen. Die Kontoeröffnung kommt zustande durch schriftliche Mitteilung
der Kontonummer. Zu einem bestehenden Konto ist die Eröffnung von weiteren Konten möglich. Diese
werden grundsätzlich als Unterkonten unter gleichen Voraussetzungen geführt, es sei denn, es liegt ein
anders lautender Kundenauftrag vor.
1.2 Politisch exponierte Personen: Der Kunde informiert die LBB-INVEST unverzüglich schriftlich, sofern
er eine politisch exponierte Person i. S. d. Geldwäschegesetzes ist, wird oder diesen Status nicht mehr
inne hat. Eine politisch exponierte Person ist eine nicht im Inland ansässige natürliche Person, die ein
wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person
oder eine ihr bekanntermaßen nahe stehende Person. Eine Information zur Definition der politisch
exponierten Person steht auf der Internetseite der LBB-INVEST, www.lbb-invest.de, zur Verfügung oder
kann kostenlos bei der LBB-INVEST angefordert werden.
1.3 Referenzkonto: Der/Die Kontoinhaber kann/können der LBB-INVEST schriftlich, auf einem gesonderten
Vordruck, ein Referenzkonto (Girokonto - kein Sparkonto) mitteilen. Kontoinhaber des Referenzkontos muss
mind. ein INVESTkontoinhaber sein. Das Referenzkonto hat jeweils für alle INVESTkonten Gültigkeit, soweit
diese unter gleichen Voraussetzungen geführt werden.
1.4 Steuerlicher Verlustausgleich: Die LBB-INVEST wird im Kalenderjahr im Rahmen der Kontoführung
negative Kapitalerträge einschließlich gezahlter Stückzinsen bis zur Höhe der positiven Kapitalerträge
verrechnen. Die aus dieser Verlustverrechnung resultierende zu erstattende Kapitalertragsteuer
(einschließlich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) wird von der LBB-INVEST mindestens ein Mal
jährlich ausgeglichen. Die Steuererstattungen werden dem Referenzkonto des Kunden gutgeschrieben.
Hat der Kunde der LBB-INVEST kein Referenzkonto mitgeteilt, wird die LBB-INVEST eine Bankverbindung
der/des Kontoinhaber/s verwenden, die diese/dieser der LBB-INVEST zu einem früheren Zeitpunkt mitgeteilt
haben/hat. Sofern keine Kontoverbindung bekannt ist, werden die zu erstattenden Steuern per
Verrechnungsscheck vergütet.
1.5 Steuerlicher Hinweis/Kirchensteuer: Unterliegt/Unterliegen der/die Kontoinhaber der
Kirchensteuer, kann ein Antrag auf Einbehalt der Kirchensteuer bei der LBB-INVEST schriftlich auf einem
gesonderten Vordruck gestellt werden. Der Vordruck steht auf der Internetseite der LBB-INVEST,
www.lbb-invest.de, zur Verfügung bzw. kann kostenlos bei der LBB-INVEST angefordert werden.
1.6 Verfügung über Gemeinschaftskonten: Sofern nicht im Rahmen der Kontoeröffnung Abweichendes
vereinbart worden ist, können die Kontoinhaber jeweils einzeln über das INVESTkonto verfügen. Nach
dem Ableben eines Kontoinhabers ist der andere weiterhin allein verfügungsberechtigt. Jeder Kontoinhaber
kann durch schriftliche Erklärung gegenüber der LBB-INVEST die Befugnis zur Alleinverfügung dahingehend
widerrufen, dass alle Kontoinhaber zukünftig nur gemeinsam verfügungsberechtigt sind.
2. Zuführung zum Konto
2.1 Einzahlung: Einzahlungen müssen, sofern keine Einzugsermächtigung vereinbart worden ist, unter
Angabe des gewünschten Fonds und des Namens des Kontoinhabers in der jeweiligen Fondswährung auf
das u. g. Treuhandkonto der LBB-INVEST erfolgen. Bei Folgezahlungen müssen die Kontonummer des
INVESTkontos und der Name des Kunden angegeben werden.
2.2 Girosammelverwahrung: Die erworbenen bzw. eingelieferten Anteile werden, bis auf Bruchteilsrechte
bei Fondsanteilen, in Girosammelverwahrung genommen. Soweit Anteile nicht zur Girosammelverwahrung
zugelassen sind, werden diese in Wertpapierrechnung verwahrt. Die Verwahrung der Anteile erfolgt bei
einem in- oder ausländischen Verwahrer. Anteile von Sondervermögen, sofern sie zur
Girosammelverwahrung zugelassen sind, werden regelmäßig bei einer inländischen Wertpapiersammelbank
verwahrt. Bei ausländischen Verwahrern unterliegt die Verwahrung den Rechtsvorschriften und Usancen
des Verwahrortes und den für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden Allgemeinen Bedingungen.
Die Haftung der LBB-INVEST ist beschränkt auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des von ihr
beauftragten Verwahrers.
2.3 Ausschüttung: Soweit die Fonds ausschütten, werden die Ausschüttungen, abzüglich etwaiger
gesetzlich einzubehaltender Steuern oder Abgaben, automatisch zum Anteilwert, d. h. ohne
Ausgabeaufschlag, in Anteilen des ausschüttenden Fonds wieder angelegt. Sofern für bestimmte Fonds
die Wiederanlage der Ausschüttung nicht möglich ist, werden die Ausschüttungen an den Kunden
ausgezahlt. Wird der LBB-INVEST kein Referenzkonto mitgeteilt, werden Ausschüttungen auf ein zu einem
früheren Zeitpunkt durch den/die Kontoinhaber angegebenes Konto des Kunden überwiesen. Liegt der
LBB-INVEST keine Kontoverbindung vor und hat der Kunde keine Weisung für die Auszahlung erteilt, so ist
die LBB-INVEST berechtigt, die Ausschüttung in Anteile eines Geldmarktfonds anzulegen. In diesem Fall
ist die LBB-INVEST berechtigt, ein INVESTkonto für einen Geldmarktfonds zu eröffnen, ohne dass es hierzu
eines Antrags des Kunden bedarf.
Eine Abstandnahme vom Steuerabzug und eine Anlage vergüteter Steuern ist nur möglich, sofern bei
ausschüttenden Fonds am Ausschüttungstag und bei thesaurierenden Fonds am letzten Tag des
Geschäftsjahres die Voraussetzungen dafür gegeben sind (z. B. Vorliegen eines Freistellungsauftrags oder
einer Nichtveranlagungsbescheinigung). Eine spätere Erstattung einbehaltener Steuern und die
Wiederanlage des Erstattungsbetrags ist nicht möglich.
2.4 Ausgabe von Anteilen: Bei Laufzeitfonds erfolgt die Ausgabe der Anteile längstens bis zu dem im
Verkaufsprospekt des jeweiligen Laufzeitfonds genannten Termins. Danach ist eine Ausgabe von Anteilen
nur im Rahmen der Wiederanlage von Ausschüttungen (sofern möglich, s. Ziffer 2.3) sowie von zuvor
einbehaltenen Steuern und Abgaben zulässig. Die Wiederanlage erfolgt automatisch zum Anteilwert (siehe
Ziffer 2.3).
3. Umtausch
Anteile eines von der LBB-INVEST aufgelegten Sondervermögens kann der Kunde in Anteile eines anderen
von der LBB-INVEST aufgelegten Sondervermögens tauschen. Die im Rahmen des Umtausches entstehenden
Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis (Ziffer 6.1). Die LBB-INVEST behält sich
das Recht vor, von ihr genannte Fonds vom Umtausch auszuschließen (s. Preis- und
Leistungsverzeichnis).

4. Entnahmen vom Konto
4.1 Auszahlung: Unverzüglich nach Eingang des Verkaufsauftrags erfolgt, unter Berücksichtigung der im
Preis- und Leistungsverzeichnis festgelegten Auftragsannahmeschlusszeiten, die Veräußerung der
gewünschten Zahl von Anteilen und Bruchteilsrechten. Der Verkaufserlös, abzüglich eventuell
einzubehaltender gesetzlicher Steuern und Abgaben, wird auf das Referenzkonto bzw. das im Verkaufsauftrag
genannte abweichende Bankkonto überwiesen oder per Verrechnungsscheck erstattet.
4.2 Auszahlplan: Unter der Voraussetzung, dass der Gegenwert des Anteilguthabens zum Zeitpunkt der
ersten Auszahlung mind. EUR 10.000,- entspricht, zahlt die LBB-INVEST nach Veräußerung der erforderlichen
Zahl von Anteilen zu den vereinbarten Terminen die bestimmten Beträge an den genannten Empfänger
(Auszahlplan). Da die geplante Laufzeit des Auszahlplans von Kapitalverzehr und Wertentwicklung des
Fonds abhängt, kann sich diese verkürzen. Die LBB-INVEST ist in diesem Fall nicht verpflichtet, den
Auszahlplan bis zum Ende der geplanten Laufzeit durchzuführen. Die Ausführung von Auszahlplänen erfolgt
nur, solange und soweit ein ausreichendes Guthaben auf dem jeweiligen INVESTkonto vorhanden ist.
Verbindliche Zusagen bzgl. der Dauer von Auszahlplänen und Höhe von Auszahlungsraten werden durch
die LBB-INVEST nicht gemacht.
4.3 Fondsauflösung: Wird ein Fonds wegen Zeitablauf oder aus einem anderen Grunde aufgelöst, so
kann die LBB-INVEST dem Kunden den Tausch in einen anderen, dem aufzulösenden Fonds möglichst
ähnlichen Fonds schriftlich mit einer Frist von zumindest 6 Wochen vorschlagen. Widerspricht der Kunde
innerhalb dieser Frist dem Vorschlag nicht, so ist die LBB-INVEST berechtigt, die verwahrten Anteile und
Anteilbruchteile des Fonds spätestens am letzten Bewertungstag vor Auflösung in Anteile des
vorgeschlagenen Fonds zum Rücknahmepreis zu tauschen. In diesem Fall ist die LBB-INVEST berechtigt,
ein INVESTkonto für den vorgeschlagenen Fonds zu eröffnen, ohne dass es hierzu eines Antrags des Kunden
bedarf. In dem schriftlichen Tauschvorschlag wird auf diese Folgen, das Datum, bis zu dem ein Widerspruch
spätestens bei der LBB-INVEST eingegangen sein muss, und den Zeitraum, in dem der Tausch vorgenommen
wird, hingewiesen. Widerspricht der Kunde dem Tausch, so wird der Gegenwert seiner Anteile am letzten
Bewertungstag vor Auflösung überwiesen oder per Verrechnungsscheck erstattet, sofern kein anders
lautender Kundenauftrag vorliegt.
4.4  Übertragung: Depotüberträge werden unverzüglich nach Eingang des entsprechenden Kundenauftrags
an die LBB-INVEST auf Gefahr und Kosten des Kunden von der zuständigen Verwahrstelle ausgeführt.
Verbleiben ausschließlich Bruchteilsrechte, werden diese veräußert und der Gegenwert wird überwiesen
oder per Verrechnungsscheck erstattet. Eine Auslieferung effektiver Stücke ist nicht möglich.
5. Abrechnungen
5.1 Kontoabrechnungen: Der Kunde erhält grundsätzlich Abrechnungen oder Buchungsanzeigen über
jede Bestandsveränderung auf seinem INVESTkonto sowie über die jährlichen Ausschüttungen der Fonds.
Über die Ausführung regelmäßiger Anteilkäufe und die Verschaffung des Miteigentums an einem
Sammelbestand sowie über regelmäßige Anteilverkäufe (Auszahlplan) wird die LBB-INVEST mindestens
einmal halbjährlich Rechnung legen. Die LBB-INVEST ist berechtigt, den Kunden über den Kauf oder Verkauf
von Anteilen und über den Erwerb von Miteigentum am Sammelbestand im Rahmen der
Zahlungsverkehrsabwicklung zu informieren.
5.2 Storno/Berichtigungsbuchung: Buchungen, die infolge eines Irrtums, technischen Fehlers oder aus
anderen Gründen vorgenommen worden sind, ohne dass ein wirksamer Auftrag vorlag, können bis zur
nächsten Jahreskontoabrechnung durch einfache Buchungen (Storno) rückgängig gemacht werden. Stellt
die LBB-INVEST eine fehlerhafte Buchung erst nach einer jährlichen Kontoabrechnung fest und steht ihr ein
Rückbuchungsanspruch zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs das Konto belasten (Berichtigungsbuchung).
Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird die LBB-INVEST die
Berichtigungsbuchung rückgängig machen und ihren Rückbuchungsanspruch gesondert geltend machen.
Führt die im Anschluss an den Storno bzw. die Berichtigungsbuchung durchgeführte Verlustverrechnung zu
Steuernachzahlungspflichten des Kunden, werden die vom Kunden noch zu entrichtenden Steuern dem
Referenzkonto des Kunden belastet oder mit Ein- oder Auszahlungen verrechnet oder durch den Verkauf
von Anteilen bzw. Anteilbruchteilen in entsprechender Höhe gedeckt.
5.3 Festpreisgeschäft: Die Abrechnung von Aufträgen zum Kauf, Verkauf und Tausch von Anteilen erfolgt
als Festpreisgeschäft mit folgendem Inhalt: Für Aufträge zum Kauf, Verkauf und Tausch von Anteilen sind
im Preis- und Leistungsverzeichnis (Ziffer 6.1) für die Fonds der jeweilige Auftragsannahmeschluss sowie
der Börsentag festgelegt, dessen ermittelte Ausgabe- und Rücknahmepreise für die Abrechnung zugrunde
gelegt werden. Bei Auftragseingang nach dem jeweiligen Auftragsannahmeschluss erfolgt die Abrechnung
zu den Ausgabe- und Rücknahmepreisen, die an dem für den Eingang des Auftrags nach
Auftragsannahmeschluss im Preis- und Leistungsverzeichnis festgelegten Börsentag ermittelt werden. Trifft
bei einem Kauf von Anteilen der Antrag nach der Gutschriftsanzeige auf dem Treuhandkonto (s. unten) der
LBB-INVEST ein, so wird der für den Tag des Antragseingangs gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis
(Ziffer 6.1) maßgebliche Ausgabepreis zugrunde gelegt. Soweit die Einzahlung das Ein- oder Mehrfache
eines Anteils zum Ausgabepreis übersteigt, wird der überschreitende Betrag bis zu drei Dezimalstellen in
Bruchteilsrechten von Anteilen gutgeschrieben. Beim Einzug im regelmäßigen Lastschriftenverfahren erfolgt
die erste Abrechnung zum nächstmöglichen Einzugstermin. Bei limitierten Aufträgen (Ziffer 8.2) erfolgt die
Ausführung bei Erreichung des vom Kunden vorgegebenen Limits zum Ausgabe- oder Rücknahmepreis
gemäß vorstehendem Satz 1.
5.4 Depotauszug und jährliche Bescheinigung der steuerlichen Angaben: Der Kunde erhält jährlich
einen Depotauszug sowie eine Bescheinigung über die in dem abgelaufenen Kalenderjahr im Rahmen der
Geschäftsbeziehung einbehaltenen Steuern und Abgaben sowie zudem über die zu bescheinigenden
steuerlichen Angaben. Eine Verlustbescheinigung erhält der Kunde nur, wenn der LBB-INVEST bis zum
15.12. des jeweiligen Kalenderjahres ein Antrag auf Erteilung der Bescheinigung vorliegt. Die Ausstellung
von Einzelsteuerbescheinigungen erfolgt nicht. Der Kunde ist verpflichtet, die für die Besteuerung oder für
die zu bescheinigenden Angaben erheblichen Angaben und Unterlagen entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften bei der LBB-INVEST einzureichen.



8.3 Mitwirkungspflicht des Kunden: Die bei der LBB-INVEST hinterlegten Unterschriften gelten bis zu
ihrem schriftlichen Widerruf. Der Kunde hat alle für die Geschäftsbeziehungen wesentlichen Tatsachen,
insbesondere Änderungen seines Namens, seines Personenstandes, seines Status als politisch exponierte
Person, seiner Anschrift, im Falle einer juristischen Person insbesondere Änderungen der Firma, der
Rechtsform, der gesetzlichen Vertreter bzw. Mitglieder des Vertretungsorgans sowie das Erlöschen oder
die Änderung einer gegenüber der LBB-INVEST erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht)
unverzüglich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein
öffentliches Register (z. B. Handelsregister) eingetragen wird.
8.4 Verletzung von Pflichten durch den Kunden: Führt die schuldhafte Verletzung von Pflichten durch
den Kunden zu einem Schaden, geht dieser zu Lasten des Kunden. Hat die LBB-INVEST durch ein schuldhaftes
Verhalten zu der Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschul-
dens, in welchem Umfang die LBB-INVEST und der Kunde den Schaden zu tragen haben.
8.5 Erbfall: Nach dem Tod des Kunden kann die LBB-INVEST zur Klärung der Verfügungsberechtigung die
Vorlegung eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreckerzeugnisses oder weiterer hierfür notwendiger
Unterlagen verlangen. Die LBB-INVEST kann auf die Vorlage eines Erbscheins oder eines
Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift der
letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird.
Die LBB-INVEST darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als
Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies
gilt nicht, wenn der LBB-INVEST bekannt ist, dass der dort Genannte (z. B. nach Anfechtung oder wegen
Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt ist oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht
bekannt geworden ist. Sind mehrere Erben oder Testamentsvollstrecker vorhanden, so ist die LBB-INVEST
lediglich verpflichtet, die Korrespondenz mit einem gemeinsamen Bevollmächtigten der Erben oder der
Testamentsvollstrecker zu führen. Etwaige Aufträge zur Veräußerung oder Übertragung von Vermögenswerten
aus dem INVESTkonto des Verstorbenen führt die LBB-INVEST erst nach Vorlage der vorgenannten
erforderlichen Unterlagen durch.
8.6 Vormundschaft: 8.5 gilt entsprechend für Bestallungen von Vormündern, Betreuern, Pflegern,
Insolvenzverwaltern sowie ähnliche Fallgestaltungen.
8.7 Pfandrecht: Der Kunde räumt der LBB-INVEST ein Pfandrecht an allen im INVESTkonto verwahrten
Anteilen ein. Das Pfandrecht sichert alle bestehenden und künftigen, auch bedingten oder befristeten
vertraglichen und gesetzlichen Ansprüche der LBB-INVEST gegen den Kunden, die sie im Zusammenhang
mit der Geschäftsverbindung erwirbt.
8.8 Beendigung der Geschäftsverbindung: Die Kunden und die LBB-INVEST können jederzeit die
Geschäftsverbindung aufheben. Bei Aufhebung der Geschäftsverbindung kann der Kunde über das noch
vorhandene Anteilguthaben im Wege der Übertragung der Anteilscheine auf ein Depot oder durch deren
Veräußerung verfügen. Bei fehlender Weisung des Kontoinhabers wird die LBB-INVEST noch bestehende
Anteilguthaben veräußern und deren Gegenwert an den Kunden überweisen oder per Verrechnungsscheck
erstatten. Anteilbruchteile können nicht übertragen werden und werden zum gültigen Rücknahmepreis
veräußert und der Erlös abzgl. etwaiger Kosten an den Kunden überwiesen bzw. per Verrechnungsscheck
erstattet. Nach dem Ableben eines Kontoinhabers kann der überlebende Kontoinhaber ohne Mitwirkung
der Erben über das INVESTkonto verfügen, es sei denn für dieses INVESTkonto besteht eine gemeinsame
Verfügungsberechtigung.
8.9 Änderungen der Bedingungen: Die LBB-INVEST kann diese Bedingungen jederzeit ändern. Solche
Änderungen werden dem Kunden durch schriftliche Benachrichtigung bekannt gegeben. Sie gelten als
genehmigt, wenn der Kunde nicht schriftlich Widerspruch erhebt. Der Kunde muss den Widerspruch innerhalb
von 6 Wochen nach der Bekanntgabe der Änderungen an die LBB-INVEST absenden. Die LBB-INVEST wird
den Kunden auf diese Folge bei der Übersendung der geänderten Bedingungen hinweisen.
8.10 Sonstiges: Schriftliche Mitteilungen der LBB-INVEST gelten nach dem gewöhnlichen Postlauf als
zugegangen, wenn sie an die letzte der LBB-INVEST bekannt gewordene Anschrift abgesandt worden sind.
Dies gilt nicht, wenn es sich um eine Erklärung von besonderer Bedeutung, insbesondere Kündigung, handelt.
Erfüllungsort ist Berlin. Hat der Kunde keinen Gerichtsstand im Inland, so ist der Sitz der LBB-INVEST
Gerichtsstand. Das am Erfüllungsort geltende Recht ist maßgebend für alle Rechtsbeziehungen zwischen
dem Kunden und der LBB-INVEST, auch wenn der Rechtsstreit im Ausland geführt wird. Ist der Kunde ein
Kaufmann und die streitige Geschäftsbeziehung dem Betrieb seines Handelsgewerbes zuzuordnen, so
kann die LBB-INVEST den Kunden vor den zuständigen Gerichten in Berlin verklagen. Dasselbe gilt für
eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche Sondervermögen.
Anteile von Investmentfonds in INVESTkonten werden i. d. R. unter Einschaltung Dritter, d. h. von Banken,
Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen vermittelt. Der Zusammenarbeit mit
diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die LBB-INVEST
den Dritten für die Vermittlung von Anteilen in INVESTkonten eine bestandsabhängige Vergütung zahlt
und/oder der Vermittler ganz oder teilweise den Ausgabeaufschlag erhält. Die bestandsabhängige
Vergütung zahlt die LBB-INVEST aus der ihr zustehenden Verwaltungsvergütung, d. h. aus ihrem eigenen
Vermögen.
Vermittler können auch Unternehmen sein, die für die vermittelten Investmentfonds die Depotbankfunktion
ausüben und/oder als Broker für diese Investmentfonds tätig werden. Für diese Tätigkeiten erhalten die
Unternehmen Vergütungen/Provisionen aus dem Vermögen der jeweiligen Investmentfonds.

Zahlungen sind ausschließlich an folgendes Konto zu leisten:
"Landesbank Berlin Investment GmbH, Treuhandkonto INVESTkonten", Landesbank Berlin AG - Berliner
Sparkasse, Berlin: Nr. 6 600 600 100, BLZ 100 500 00. Soweit Fremdwährungsfonds betroffen sind, sind
Zahlungen auf das gesondert mitgeteilte Treuhandkonto zu leisten.

Übertragungen von Anteilscheinen sind ausschließlich an folgendes Depot zu leisten:
"Landesbank Berlin Investment GmbH, Treuhanddepot INVESTkonten", Landesbank Berlin AG - Berliner
Sparkasse, Berlin: Nr. 6 606 100 109, BLZ 100 500 00.

5.5 Prüfungspflicht des Kunden: Der Kunde hat Abrechnungen, Buchungsanzeigen sowie Depotauszüge
auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen und Einwendungen innerhalb von 6 Wochen nach Zugang, bei
Abrechnungen und Buchungsanzeigen jedoch unverzüglich, bei der LBB-INVEST zu erheben. Werden innerhalb
dieser Fristen keine Einwendungen erhoben, gelten die Abrechnungen, Buchungsan-zeigen und Depotauszüge
als genehmigt. Die LBB-INVEST wird den Kunden jeweils mit Übersendung der Abrechnungen,
Buchungsanzeigen und Depotauszüge auf die Folgen der Unterlassung von Einwendungen hinweisen. Darüber
hinaus hat der Kunde die LBB-INVEST auch über das Ausbleiben zu erwartender Mitteilungen, insbesondere
über die Ausführung von Aufträgen jeder Art sowie Zahlungen und Sendungen seitens der LBB-INVEST,
unverzüglich zu unterrichten.
6. Entgelte - Preis- und Leistungsverzeichnis - Kosten
6.1 Entgelte - Preis- und Leistungsverzeichnis: Die LBB-INVEST kann für die Depotführung und sonstige
Leistungen Entgelte erheben. Für typische Leistungen im Rahmen der Geschäftsbeziehung (z. B. Depotführung)
gelten die zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Leistung im jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis
ausgewiesenen Entgelte. Das Preis- und Leistungsverzeichnis liegt bei der LBB-INVEST aus und kann dort
sowie bei allen Vertriebs- und Zahlstellen jederzeit angefordert werden. Für die im Preis- und
Leistungsverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrage des Kunden oder in dessen mutmaßlichem
Interesse erbracht werden, und die nach den Umständen zu urteilen nur gegen Vergütung zu erwarten sind,
kann die LBB-INVEST die Höhe des Entgelts nach billigem Ermessen (§ 315 Bürgerliches Gesetzbuch)
bestimmen.
Werden Entgelte für Leistungen, die vom Kunden im Rahmen der Geschäftsbeziehung typischerweise dauerhaft
in Anspruch genommen werden, geändert (§ 315 Absatz 3 Bürgerliches Gesetzbuch), so wird die LBB-INVEST
dies dem Kunden mindestens 6 Wochen vorher mitteilen. Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts
anderes vereinbart wird, die Geschäftsbeziehung innerhalb von 6 Wochen nach Bekanntgabe der Änderung
mit sofortiger Wirkung kündigen. Im Fall der Kündigung wird die Erhöhung nicht wirksam.
6.2 Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge - Kosten und Entgelte der Fondsverwaltung:
Die LBB-INVEST darf für den Erwerb von Anteilen der von ihr verwalteten Fonds einen Ausgabeaufschlag
und für die Rücknahme von Anteilen einen Rücknahmeabschlag erheben, dessen Höhe dem vereinfachten
und ausführlichen Verkaufsprospekt sowie den Vertragsbedingungen des jeweiligen Fonds entnommen werden
kann. Der ausführliche und vereinfachte Verkaufsprospekt und die Vertragsbedingungen enthalten auch
Angaben zu sonstigen Kosten und zur Höhe der Verwaltungsvergütung.
Wird die Kostenvorausbelastung gemäß § 125 InvG angeboten und vereinbart, ist dies für die gesamte
Vertragsdauer bindend. Die LBB-INVEST wird von den vereinbarten Zahlungen des ersten Jahres bis zu
33 1/3 % als Ausgabeaufschlag erheben. Die eventuell verbleibenden Kosten können auf alle danach bis
zum Erreichen der vereinbarten Gesamtsparleistung erbrachten Sparraten verteilt werden. Bei allen nach
Erreichen der Gesamtsparleistung eingehenden Sparraten und zusätzlichen Einmalanlagen während der
Laufzeit des befristeten Sparvertrags wird der reguläre Ausgabeaufschlag erhoben.
6.3 Kosten: Die LBB-INVEST ist berechtigt, Auslagen, insbesondere für Porto, Ferngespräche, Fernschreiben
und fremde Spesen zu berechnen.
6.4 Kostenbelastung - Referenzkonto/Verkauf von Anteilen: Entgelte, Kosten und Auslagen kann die
LBB-INVEST dem Referenzkonto des Kunden belasten oder mit Ein- oder Auszahlungen verrechnen oder
durch den Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in entsprechender Höhe decken. Die Höhe und Fälligkeit
richten sich nach dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis (Ziffer 6.1). Sofern die Belastung des
Referenzkontos aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, fehlschlägt, ist die LBB-INVEST berechtigt,
ohne weitere Ankündigung die Forderung mit Ein- oder Auszahlungen zu verrechnen oder durch den Verkauf
von Anteilen oder Anteilbruchteilen in entsprechender Höhe zu liquidieren.
7. Haftung
7.1 Ausführung von Aufträgen: Bei Aufträgen zur Gutschrift auf einem anderen Konto (z. B. bei
Überweisungsaufträgen) hat der Auftraggeber für die Vollständigkeit und Richtigkeit der angegebenen
Kontonummer und der angegebenen Bankleitzahl einzustehen. Die LBB-INVEST übernimmt zumutbare
Maßnahmen, um Fehlleitungen infolge unrichtiger oder unvollständiger Angaben der Kontonummer, der
Bankleitzahl oder der Kontobezeichnung zu vermeiden; kommt es gleichwohl zu einer Fehlleitung, so haftet
die LBB-INVEST gegenüber dem Auftraggeber und dem Empfänger nur für grobes Verschulden.
7.2 Vorlage von Urkunden: Soweit die LBB-INVEST verpflichtet ist, Urkunden auf Echtheit, Gültigkeit,
Vollständigkeit oder ihre Eignung zur Legitimation zu prüfen, haftet sie nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Auf Verlangen der LBB-INVEST sind fremdsprachige Urkunden als Übersetzung von einem amtlich vereidigten
Übersetzer vorzulegen.
7.3 Auskünfte und Anlageberatung: Auskünfte erteilt die LBB-INVEST unter Beschränkung der Haftung
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Diese Haftungsbeschränkung gilt - soweit eine Verpflichtung zur Erteilung
von Auskünften besteht - auch für deren Unterlassung. Eine Anlageberatung der LBB-INVEST findet nicht
statt. Lässt sich der Kunde durch einen Dritten im Zusammenhang mit dem INVESTkonto und den Produkten
der LBB-INVEST beraten, so übernimmt die LBB-INVEST für die hierbei erteilten Empfehlungen, Ratschläge
und Informationen keine Haftung. Per Fax (sofern eine entsprechende Vereinbarung getroffen worden
ist), Brief oder Überweisung erteilte Aufträge zum Kauf, Verkauf oder Umtausch von Anteilen
führt die LBB-INVEST lediglich aus. Eine vorherige Anlageberatung oder Prüfung der Aufträge
auf Angemessenheit oder Geeignetheit für den Kunden erfolgt nicht.
7.4 Sonstige Schäden: Für sonstige Schäden des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, haftet die
LBB-INVEST nur, soweit ihr oder ihren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
7.5 Verletzung wesentlicher Vertragspflichten: Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen finden keine
Anwendung, soweit Schäden aufgrund einer Verletzung wesentlicher vertraglicher Pflichten durch die
LBB-INVEST oder einen ihrer Erfüllungsgehilfen entstehen.
8. Verschiedenes
8.1 Aufträge und Weisungen: Sämtliche Willenserklärungen gegenüber der LBB-INVEST sind im Original
und vom Kunden oder einer vertretungs- oder verfügungsbefugten Person unterschrieben oder über einen
Vermittler abzugeben, sofern nicht mit der LBB-INVEST vorher schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen
wurde. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. Die LBB-INVEST ist berechtigt, vor Ausführung von
Verfügungen die Berechtigung des Auftraggebers auf seine Kosten durch Einschreiben mit Rückschein
festzustellen. Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Sie müssen der
LBB-INVEST so rechtzeitig zugehen, dass eine Berücksichtigung im normalen Geschäftsbetrieb möglich ist.
Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet sein.
8.2 Limitierte Kauf- und Verkaufsaufträge: Ohne zeitliche Beschränkung erteilte limitierte Aufträge sind
bis zum letzten Börsentag des laufenden Monats gültig, wenn sie nicht vorher widerrufen werden. Limitierte
Kaufaufträge können nur zusammen mit einer Einzugsermächtigung erteilt werden. Ein am letzten Börsentag
eingehender Auftrag wird, soweit er nicht am letzten Börsentag ausgeführt wird, für den nächsten Monat
vorgemerkt. Der Kunde wird über die Gültigkeitsdauer seiner Aufträge unverzüglich unterrichtet.



Widerrufsrecht beim Erwerb von Fonds der LBB-INVEST (§ 126 InvG)

Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer
seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen der LBB-INVEST gegenüber schriftlich widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den
Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i. S. d. § 312b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren
Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt (§ 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist für die Fonds der LBB-INVEST gegenüber der Landesbank Berlin Investment GmbH, Kurfürstendamm 201,
10719 Berlin, schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn
die Durchschrift des Antrags auf Vertragsschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten
ist. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer.
Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den Käufer zu Verhandlungen, die zum
Verkauf der Anteile geführt haben, aufgrund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Absatz 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.
Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die LBB-INVEST verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten
Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht.
Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. Diese Regelungen sind auf den Verkauf von Anteilen durch Anleger entsprechend anwendbar.



Zusatzbedingungen für das LBB-INVEST VermögensManagement

Die Zusatzbedingungen für das LBB-INVEST VermögensManagement gelten für alle im Rahmen des Vermögensverwaltungsauftrags für das LBB-INVEST VermögensManagement
eröffneten Depots (nachfolgend Depot genannt) ergänzend zu den Bedingungen für INVESTkonten.

1. Gegenstand der Vermögensverwaltung
Die Landesbank Berlin Investment GmbH (nachfolgend "LBB-INVEST" genannt) ist beauftragt
und bevollmächtigt, die jeweils im Rahmen des Depots verwahrten Vermögenswerte zu
verwalten. Die Mitteilung der Eröffnung des Depots des jeweils gewählten Anlagetyps des
LBB-INVEST VermögensManagements seitens der LBB-INVEST gilt als Annahme des
Vermögensverwaltungsvertrags.
2. Umfang der Vermögensverwaltung
Die LBB-INVEST ist befugt, die Vermögenswerte des Kunden nach eigenem Ermessen ohne
vorherige Einholung von Weisungen des Kunden im Rahmen der Anlagerichtlinien zu
verwalten. Für diesen Zweck ist sie berechtigt, im Namen des Kunden alle Handlungen
vorzunehmen oder Erklärungen abzugeben bzw. entgegenzunehmen und in jeder Weise über
die Vermögenswerte zu verfügen, insbesondere Käufe und Verkäufe vorzunehmen. Die
Bewertung der im Depot verwahrten Fonds erfolgt börsentäglich unter Zugrundelegung des
letzten durch die jeweilige Kapitalanlagegesellschaft veröffentlichten Fondspreises. An
gesetzlichen Feiertagen in der Bundesrepublik Deutschland, die Börsentage sind, kann von
einer Bewertung des Depots abgesehen werden.
3. Umsetzung der Anlagerichtlinien
Einzahlungen zugunsten des Depots werden in Anteilen von für den jeweiligen Anlagetyp
aktuell verwendeten Fonds angelegt. Bei Auszahlungsaufträgen erfolgt der Verkauf unter
Berücksichtigung der Anlagerichtlinien.
Die LBB-INVEST darf im Rahmen der Depots das Vermögen des Kunden auch ganz oder
teilweise in Anteilen der von der LBB-INVEST verwalteten Investmentvermögen (Fonds) und/
oder Fonds von Gesellschaften, mit denen die LBB-INVEST durch eine wesentliche
unmittelbare Beteiligung verbunden ist, anlegen. Erwirbt die LBB-INVEST im Rahmen der
Depots Anteile an Fonds, die von ihr als Kapitalanlagegesellschaft verwaltet werden,
vereinnahmt die LBB-INVEST für die Fondsanteile neben der Vergütung, die dem Kunden im
Rahmen des Depots in Rechnung gestellt wird, Verwaltungsvergütungen im Rahmen der
Verwaltung der erworbenen Fonds. Die prozentuale Höhe der jeweiligen
Verwaltungsvergütungen der Fonds, die sich je nach Anlageschwerpunkt des Fonds
unterscheiden, kann der Kunde nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres bei der LBB-INVEST
erfragen.
Die für die Anlagetypen angegebenen Anlagegrenzen der Vermögensgegenstände sind jeweils
beim Kauf der Vermögensgegenstände zu berücksichtigen; Abweichungen in Folge von
Kursentwicklungen sind zulässig.
In der Person des Kunden begründete steuerliche Umstände kann die LBB-INVEST im Rahmen
der Depots nicht berücksichtigen.
4. Mindestanlagen / Kontoverbindung
Die Mindestanlagen bei einer Ersteinzahlung und im Rahmen eines Ansparplans sind dem
jeweils aktuellen Preisverzeichnis für das LBB-INVEST VermögensManagement zu
entnehmen.
Einzahlungen und Auszahlungen werden bis auf Widerruf zu Lasten/zu Gunsten des
Referenzkontos gem. Ziffer 1.3 der Bedingungen für INVESTkonten oder eines im
Kontoeröffnungsantrag und Vermögensverwaltungsauftrag angegebenen abweichenden
Kontos (kein Sparkonto) ausgeführt. Einzahlungen können ausschließlich im Wege des
Einzugsermächtigungsverfahrens durchgeführt werden. Der Kunde teilt der LBB-INVEST
Änderungen des Referenzkontos/der Kontonummer unverzüglich schriftlich mit.
5. Bündelung von Vermögensdispositionen
Die LBB-INVEST ist berechtigt, Verfügungen (Dispositionen) über die ihr anvertrauten
Vermögenswerte des Kunden im Rahmen der Depots mit gleichen Dispositionen bei anderen
Kunden im Rahmen der Depots zu einer Gesamtdisposition zu bündeln (Blockorders), soweit
hierdurch die Interessen des Kunden nicht verletzt werden. Nach Durchführung der
Gesamtdisposition hat die LBB-INVEST entsprechend den bei den einzelnen Depots verfügten
Vermögenswerten abzurechnen. Wird eine von der LBB-INVEST veranlasste Gesamtdisposition
nicht in voller Höhe ausgeführt, hat die LBB-INVEST bezüglich der durchgeführten Teile der
Gesamtposition quotenmäßig entsprechend den Dispositionsvolumina bei den einzelnen
Depots abzurechnen. Soweit die Abrechnung zu mehr als einem Kurs erfolgt, wird bei der
Zuteilung auf die einzelnen Depots ein nach dem gewichteten arithmetischen Mittel gebildeter
Mischkurs zugrunde gelegt. Dies kann im Einzelfall im Vergleich zu einer Einzelorder zu einem
nachteiligen Ausführungspreis für den einzelnen Kunden führen.
6. Rechenschaftsbericht
Die LBB-INVEST wird jeweils bis zum 31. März eines jeden Jahres per 31. Dezember des
Vorjahres und bis zum 30. September eines jeden Jahres per 30. Juni des Jahres Bericht
über die Depots und den Stand des Vermögens des Kunden erstatten (Rechenschaftsbericht).
Sofern durch den Kunden angefordert, wird die LBB-INVEST abweichend von vorgenannter
Regelung alle drei Monate einen Rechenschaftsbericht erstatten. Wenn die LBB-INVEST in
den Anlagerichtlinien oder durch schriftliche Mitteilung an den Kunden eine Benchmark
festgelegt hat, wird sie die Entwicklung dieser Benchmark im Rechenschaftsbericht als
Orientierungsgröße ausweisen. Die LBB-INVEST haftet weder für das Erreichen der Benchmark
noch trifft diese durch die Angabe der Benchmark Zusagen oder Garantien hinsichtlich des
Erreichens von Wertentwicklungen des Depots. Zur Ermittlung und des Ausweises der
Wertentwicklung des Depots sowie einer ggf. festgelegten Benchmark wird die LBB-INVEST
unabhängig vom Zeitpunkt des Berichtes und der Berichtshäufigkeit den Zeitraum seit Beginn
des jeweiligen Kalenderjahres zugrunde legen. Daneben ist die LBB-INVEST auch berechtigt,
den Zeitraum seit dem letzten Bericht zugrunde zu legen.
Über einzelne Transaktionen wird die LBB-INVEST spätestens in den Rechenschaftsberichten
informieren, es sei denn, der Kunde wünscht eine Information nach jeder Transaktion.

7. Außerordentliche Benachrichtigung
Die LBB-INVEST ist verpflichtet, dem Kunden unverzüglich schriftlich oder fernschriftlich, in
Textform oder in jeder anderen hierfür geeigneten Form Bericht zu erstatten, falls im
verwalteten Vermögen seit dem Stichtag des letzten Rechenschaftsberichts bzw. seit der
letzten außerordentlichen Benachrichtigung unter Berücksichtigung der Anlagerichtlinien
folgende Verluste - bezogen auf den angegebenen Stand des Depots - erstmalig eingetreten
sind:

Bei einem Depot für das
- LBB-INVEST VermögensManagement Konservativ mehr als 10 %
- LBB-INVEST VermögensManagement Wachstum mehr als 15 %

8. Eigene Dispositionen des Kunden oder seiner Bevollmächtigten
Der Kunde wird auf die Erteilung individueller Anweisungen, wie die Einlieferung von
Anteilscheinen oder Verfügungen über einzelne Depotbestände, verzichten. Auslieferungen
und Überträge von Depotbeständen werden nicht ausgeführt. Nr. 4.4 und 8.8, in Bezug auf
Übertragungen, der Bedingungen für INVESTkonten gelten insofern nicht. Dispositionswünsche
muss der Kunde schriftlich an die LBB-INVEST richten. Verbliebe nach der Ausführung der
Verfügung ein Bestand von weniger als EUR 500,- auf dem Depot, gilt der Verfügungsauftrag
als für den Gesamtbestand des Depots erteilt und ggf. bestehende Anspar- und/oder
Auszahlpläne werden beendet.
Ein Wechsel des gewählten Anlagetyps kann durch schriftlichen Auftrag des Kunden an die
LBB-INVEST vorgenommen werden. Die LBB-INVEST wird die erforderlichen Dispositionen
unter Wahrung der Interessen des Kunden durchführen. Nr. 3 der Bedingungen für
INVESTkonten findet insoweit keine Anwendung.
Der Kunde wird von ihm bevollmächtigte Personen, die über die Depots des Kunden verfügen
können, entsprechend unterrichten. Die Auftragsannahmeschlusszeiten sind dem Preis- und
Leistungsverzeichnis für Depots des LBB-INVEST VermögensManagements zu entnehmen.
Ziffer 8.2 der Bedingungen für INVESTkonten findet keine Anwendung.
9. Vergütung, Kosten und Entgelte
Für die laufende Vermögensverwaltung erhält die LBB-INVEST eine kalenderjährliche
Vergütung. Diese wird entsprechend dem Jahresdurchschnittswert des jeweiligen Depots
berechnet, indem die Monatsendwerte zugrunde gelegt werden. Bei unterjährigem Beginn
oder Beendigung der Vermögensverwaltung wird die Vergütung anteilig für jeden angefangenen
Monat berechnet. Die Höhe der Vergütung ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis
für  das LBB-INVEST VermögensManagement. Für sonstige Dienstleistungen berechnet die
LBB-INVEST Entgelte entsprechend dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis der
LBB-INVEST.
Die LBB-INVEST ist berechtigt, die Vergütung, Entgelte sowie sonstige Kosten (Ziffer 6 der
Bedingungen für INVESTkonten) durch den Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in
entsprechender Höhe zu decken. Ziffer 6.4 der Bedingungen für INVESTkonten kommt
hinsichtlich der Belastung des Referenzkontos nicht zur Anwendung.
Für die im Rahmen des LBB-INVEST VermögensManagements erworbenen Fondsanteile
werden durch die verwaltende Kapitalanlagegesellschaft Verwaltungsvergütungen erhoben,
deren Höhe den gesetzlichen Verkaufsunterlagen der Fonds entnommen werden kann. Für
von der LBB-INVEST selbstverwaltete Fonds werden keine Ausgabeaufschläge erhoben.
Entgelte für Kauf, Verkauf oder Umtausch dieser Fonds werden nicht berechnet.
Die LBB-INVEST kann geldwerte Vorteile wie z. B. Broker-Research, Finanzanalysen oder
sonstige geldwerte Vorteile, die ihr im Zusammenhang mit Transaktionen im Rahmen der
Depots von Gegenparteien angeboten werden, Provisionen für den Erwerb oder das Halten
von Vermögensgegenständen sowie evtl. Rückvergütungen von Kosten, die dem Kunden in
Rechnung gestellt wurden, vereinnahmen. Die jeweilige Höhe der vorgenannten Provisionen
und Rückvergütungen unterscheidet sich je nach der - veränderlichen - vertraglichen Gestaltung
mit der Gegenpartei bzw. dem Aussteller / Emittenten sowie nach Art und Umfang des
gehaltenen Vermögensgegenstandes. Der Kunde kann die tatsächliche Höhe der Provisionen
und Rückerstattungen nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres bei der LBB-INVEST erfragen.
Die Depots werden i. d. R. unter Einschaltung Dritter, d. h. von Banken, Finanzdienstleistern,
Maklern und anderen befugten dritten Personen vermittelt. Der Zusammenarbeit mit diesen
Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die LBB-
INVEST den Dritten für die Vermittlung der Depots eine bestandsabhängige Vergütung zahlt.
Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die LBB-INVEST aus der ihr zustehenden
Vermögensverwaltungsvergütung, d. h. aus ihrem eigenen Vermögen. Sofern im Rahmen der
Depots Fonds der LBB-INVEST oder Fonds von Gesellschaften, mit denen die LBB-INVEST
durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, erworben
werden, erhalten die vorab bezeichneten Dritten darüber hinaus ggf. eine bestandsabhän-
gige Vergütung, die die LBB-INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d. h.
aus ihrem eigenen Vermögen bezahlt.
Vermittler der Depots können auch Unternehmen sein, die für die im Rahmen des Depots
erworbenen Investmentfonds die Depotbankfunktion ausüben und/oder als Broker für diese
Investmentfonds tätig werden. Für diese Tätigkeiten erhalten die Unternehmen Vergütungen/
Provisionen aus dem Vermögen der jeweiligen Investmentfonds.



10. Haftung
Die LBB-INVEST wird die Depots mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns führen. Die
LBB-INVEST übernimmt keine Gewähr für das Erreichen des Anlageziels, welches in den
Anlagerichtlinien jeweils festgelegt ist. Die Haftung der LBB-INVEST für Handlungen und
Unterlassungen im Zusammenhang mit den Depots, insbesondere für die Vollständigkeit
und Zweckmäßigkeit von Maßnahmen und Vorschlägen, beschränkt sich auf Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit, soweit nicht vertragswesentliche Pflichten der LBB-INVEST betroffen
sind. Für die Erfüllung ihrer Pflichten aus dem mit dem Kunden im Rahmen der Depots
geschlossenen Vertrag haftet die LBB-INVEST für schuldhaftes Verhalten ihrer Mitarbeiter
wie für eigenes Verschulden. Ziffern 7.4 und 7.5 der Bedingungen für INVESTkonten gelten
insoweit nicht.
11.  Anlageberatung
Eine Anlageberatung der LBB-INVEST findet nicht statt. Lässt sich der Kunde durch einen
Dritten im Zusammenhang mit dem LBB-INVEST VermögensManagement und den Produkten
der LBB-INVEST beraten, so übernimmt die LBB-INVEST für die hierbei erteilten Empfehlungen,
Ratschläge und Informationen keine Haftung.
12. Ableben des Kunden
Der Vermögensverwaltungsauftrag und die Vollmacht bezüglich der Depots erlöschen nicht
mit dem Ableben des Kunden, sondern bleiben auch für seine Erben in Kraft. Der Widerruf
des Vermögensverwaltungsauftrags durch einen oder mehrere Erben oder einen
Testamentsvollstrecker bringt den Vermögensverwaltungsauftrag und die Vollmacht für
sämtliche Erben zum Erlöschen.
13. Kündigung
Der Kunde hat das Recht, den Auftrag zur Vermögensverwaltung inkl. Vollmacht mit sofortiger
Wirkung ohne Einhaltung einer Frist schriftlich zu kündigen. Bei mehreren Depotinhabern
steht das Recht jedem einzelnen Depotinhaber mit Wirkung für alle zu. Die LBB-INVEST kann
den Vermögensverwaltungsvertrag im Rahmen der Depots unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von 6 Wochen zum Monatsende schriftlich kündigen. Das Recht der LBB-
INVEST zu einer außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon
unberührt. Eine Verfügung über die einzelnen Depotbestände des Depots ist ausschließlich
im Wege der Veräußerung möglich.
14. Änderungen der Zusatzbedingungen
8.9 der Bedingungen für INVESTkonten gilt entsprechend für die Änderung dieser
Zusatzbedingungen.

15. Sonstiges
Erfüllungsort ist Berlin. Hat der Kontoinhaber keinen Gerichtsstand im Inland, so ist der Sitz
der LBB-INVEST Gerichtsstand. Das am Erfüllungsort geltende Recht ist maßgebend für alle
Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und der LBB-INVEST, auch wenn der Rechtsstreit
im Ausland geführt wird.
16. Einlagensicherung
Die LBB-INVEST gehört der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen
(EdW), 10865 Berlin an. Die EdW ist eine durch das Einlagesicherungs- und
Anlegerentschädigungsgesetz vom 16. Juli 1998 geschaffene Einrichtung zur Sicherung der
Ansprüche von Anlegern, die im öffentlichen Auftrag die Entschädigung von Anlegern nach
dem genannten Gesetz vornimmt und Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften bis zu
90% ihres Wertes, maximal jedoch jeweils EUR 20.000,- pro Gläubiger schützt.
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften im Sinne dieses Gesetzes sind die
Verpflichtungen eines Instituts zur Rückzahlung von Geldern, die Anlegern aus
Wertpapiergeschäften geschuldet werden oder gehören und die für deren Rechnung im
Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften gehalten werden. Hierzu gehören auch Ansprüche
von Anlegern auf Herausgabe von Instrumenten, dessen Eigentümer diese sind und die für
deren Rechnung im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften gehalten oder verwahrt
werden. Zu den genannten Finanzinstrumenten gehören Wertpapiere wie Aktien, Zertifikate,
die Aktien vertreten, Schuldverschreibungen, Genuss- und Optionsscheine, Derivate etc.
Der Entschädigungsanspruch richtet sich nach Höhe und Umfang der dem Gläubiger gegenüber
bestehenden Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften unter Berücksichtigung etwaiger
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte des Instituts. Bei der Berechnung der Höhe des
Entschädigungsanspruchs ist der Betrag der Gelder und der Marktwert der Finanzinstrumente
bei Eintritt des Entschädigungsfalls zugrunde zu legen. Ein Entschädigungsanspruch besteht
nicht, soweit Einlagen oder Gelder nicht auf die Währung eines EU-Mitgliedsstaats und
nicht auf Euro lauten. Der Entschädigungsanspruch umfasst im Rahmen der genannten
Obergrenze auch die bis zu seiner Erfüllung entstandenen Zinsansprüche. Ansprüche auf
Schadensersatz aus Beratungsfehlern sind nicht abgedeckt.
Nicht geschützt sind Anleger wie beispielsweise Kreditinstitute und Finanzdienstleister,
Versicherungsunternehmen, mittlere und große Kapitalgesellschaften sowie Unternehmen
der öffentlichen Hand (vgl. hierzu gegebenenfalls § 3 des Einlagensicherungs- und
Anlegerentschädigungsgesetzes, abgedruckt im Bundesgesetzblatt Jahrgang 1998, Teil I,
Seite 1842 ff.).
Weitere Informationen können bei der LBB-INVEST angefordert werden.

Preisverzeichnis für das LBB-INVEST VermögensManagement
(alle Beträge inkl. MwSt.)

Vermögensverwaltungsvergütung

·  LBB-INVEST VermögensManagement Konservativ 1,250 % p. a.
·  LBB-INVEST VermögensManagement Wachstum 1,250 % p. a.

Übersendung  Rechenschaftsberichte

·  halbjährlich kostenfrei
·  quartalsweise Euro 50 p. a.

Die Belastung erfolgt jährlich am letzten Bankarbeitstag des Jahres. Bei unterjähriger Auflösung eines Depots des LBB-INVEST VermögensManagements
erfolgt die Belastung bei Auflösung. Die Belastung erfolgt zu Lasten eines Depots des LBB-INVEST VermögensManagements durch Anteilveräußerung.

Mindestanlagen Einmalanlage

·  Ersteinzahlung Euro 15.000
·  Weitere Einzahlungen Euro   2.500

Mindestanlagen Ansparplan
·  Ersteinzahlung Euro   5.000
·  Weitere Einzahlungen Ansparplan Euro      100  pro Monat /

Euro   1.200 p.a.

Auftragsannahmeschluss / Abrechnung

Auftragsannahmeschluss für Aufträge im Rahmen des LBB-INVEST 24:00 Uhr
VermögensManagements

Abrechnung von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu den am übernächsten Börsentag ermittelten Preisen

Die LBB-INVEST gehört der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), 10865 Berlin an. Nähere Informationen können
den Zusatzbedingungen für das LBB-INVEST VermögensManagement entnommen bzw. bei der LBB-INVEST angefordert werden.

Das Preisverzeichnis gilt ab dem 1. Juli 2011.



Preis- und Leistungsverzeichnis zum INVESTkonto1

Gültig ab dem 1. Januar 2010 (alle Beträge inkl. MwSt.)

Umtauschentgelt

Depotentgelte

nicht eingelöste Lastschriften
2

(wenn der Kunde die Nichteinlösung zu vertreten hat)
. je Euro 15,00

vorzeitige Auflösung eines vermögenswirksamen
INVESTkontos (sparzulagenschädlich)

. Euro 25,00

Nachlassbearbeitung (Auskünfte oder Unterlagenübersendung an Testamentsvollstrecker,
Nachlasspfleger oder Nachlassverwalter)

. Euro 50,00

Ermittlung Kundenadresse
2. je Euro 5,00

Bearbeitung von Verpfändungen je Euro 20,00.

Tausch in einen Fonds mit Ausgabeaufschlag. Ausgabeaufschlag in voller Höhe

Depotentgelt für INVEST-Normalkonten. Euro 12,- p. a.  (je Stammnummer)
3

Depotentgelt für vermögenswirksame INVESTkonten. Euro 6,- p. a.
3

zzgl. nachstehender Fremdkosten bei Zahlungen in die EU-, EWR-Staaten
sowie Schweiz ab Euro 50.000,- und Drittstaaten

Sonderleistungen:
(Belastung nach Geschäftsvorfall)

Auszahlungen per Auslandsüberweisungen. je Euro 15,00

je Euro 15,00Auszahlungen per telegraphischer Überweisung, Verrechnungsscheck.

Provision (Abwicklungsgebühr)
zzgl. Courtage (bei Zahlungen in Fremdwährung)
zzgl. Auslagen (bei Eilüberweisungen)

1,50 ‰ mind. Euro 12,50
0,25 ‰ mind. Euro 2,50
Euro  5,00

nachträglich angeforderte Duplikate für Depotauszüge, Ertragsgutschriften, Steuerbescheinigungen,
jährliche Bescheinigungen der steuerlichen Angaben oder Umsatzabrechnungen
der vorangegangenen 5 Jahre
der vorangegangenen 6 - 10 Jahre

.
je Euro 10,00

20,00

Erstellung zusätzlicher regelmäßiger Abrechnungen.
zzgl. Portokosten

3

je Euro

je Euro 10,00 p.a.

1 Die Erhebung der Entgelte erfolgt grundsätzlich durch Verrechnung mit Ein- und Auszahlungen oder durch den Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in entsprechender Höhe.
Die LBB-INVEST kann die Entgelte auch durch Belastung des Referenzkontos erheben.

2 Zuzüglich Fremdgebühren

3 Die Belastung erfolgt jährlich im Dezember zu Lasten des Referenzkontos. Wurde kein Referenzkonto angegeben, erfolgt die Belastung durch Anteilveräußerung. Bei unterjähriger
Auflösung einer INVESTkontostamm-Nr. erfolgt die Belastung des Depotentgelts für INVEST-Normalkonten anteilig pro angefangenes Quartal (25 % des o. g. Depotentgelts für
INVEST-Normalkonten pro Quartal). Diese Belastung erfolgt zu Lasten eines INVESTkontos durch Anteilveräußerung.

Die Auftragsannahmeschlusszeiten bzw. Abrechnungsstichtage der in den INVESTkonten verwahrten Publikumsfonds sind in den jeweiligen gesetzlichen
Verkaufsunterlagen geregelt. Eine Übersicht der Auftragsannahmeschlusszeiten bzw. Abrechnungsstichtage steht auf der Internetseite der LBB-
INVEST (www.lbb-invest.de) zur Verfügung bzw. kann jederzeit bei der LBB-INVEST angefordert werden.

Orderannahmeschlusszeiten:
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